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vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das Jahr 2017 war geprägt durch internationale und 
bundesweite politische Ereignisse sowie Verschiebun-
gen im Mediengefüge, die den Stellenwert der Medien 
für die Meinungsbildung verdeutlichten aber auch neue 
Herausforderungen für Medienaufsicht und Medienpo-
litik aufzeigten. Medienanstalten wie die LMS sind in 
ihrer Unabhängigkeit und mit ihren pluralen Gremien 
in besonderer Weise geeignet, solche Entwicklungen 
kritisch zu begleiten und in einen gesellschaftlichen 
Diskurs einzubringen. Sowohl das hauptamtliche Team 
unter meiner Leitung als auch der ehrenamtlich täti-
ge Medienrat habe diese Aufgabe in vielfältiger Weise 
wahrgenommen. Dieser Geschäftsbericht gibt hierzu 
einen Überblick. Ich möchte an dieser Stelle nur einige 
Punkte hervorheben:

Die LMS steht seit Jahren in einem direkten Kontakt 
mit dem Publikum, denn in unserem Haus werden mit 
dem Portal Programmbeschwerde.de Beschwerden und 
Kritik zu bundesweite Rundfunkangeboten und zuneh-
mend auch zu Telemedien bearbeitet. Im Jahr 2017 
konnten wir eine erhebliche Zunahme an Reaktionen 
zum Bereich der politischen Berichterstattung verzeich-
nen, die sich jedoch nur zu einem geringen Teil auf den 
privaten Rundfunk bezogen. Ich halte diesen Befund 
für hochproblematisch hinsichtlich der nachrangigen 
Bedeutung der Angebote privater Sender im Bereich 
der politischen Kommunikation in der öffentlichen 
Wahrnehmung. 

Dabei ist die Verantwortung gestiegen, die professio-
nellem Journalismus angesichts zunehmender 
Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Propa-
ganda zukommt. Wir konnten das unter anderem in 
einem Mediengespräch zum Thema „Fake News – Ma-
nipulation durch Falschmeldungen“ feststellen, das 
wir im März 2017 mit Expertinnen und Experten sowie 
über 70 Medienschaffenden und Teilnehmern aus dem 
öffentlichen Leben führten.

In einer Fachkonferenz zum Internationalen Tag der 
Pressefreiheit im Mai 2017 wurde nicht nur die Be-
deutung der Pressefreiheit für eine funktionierende 
Demokratie unterstrichen, sie befasste sich auch mit 
Qualitätsstandards und mit Bedrohungen und Gefahren 
für einen freien und unabhängigen Journalismus. Es ist 
vorgesehen, Veranstaltungen zum Tage der Pressefrei-
heit künftig jährlich in Kooperation mit dem Saarländi-
schen Journalistenverband und der Siebenpfeiffer-Stif-
tung durchzuführen.

Auch das MedienKompetenzZentrum mit seinem 
Angebot aus über 170 Seminaren, Workshops und 
Fachvorträgen leistete Aufklärungsarbeit zu den The-
men Erkennen von Falschmeldungen, Umgang mit 
Cyber-Mobbing und IT-Sicherheit. Es ermunterte aber 
auch Personen aller Altersgruppen zu einem freien und 
selbstbewussten Umgang mit Medien und gab Anre-
gungen zur Gestaltung des Medienalltags. Diesbezüg-
lich fand 2017 auch erstmals ein Online-Elternabend 

Direktor der LMS

„DAS JAHR 2017 WAR GEPRÄGT DURCH INTERNA-
TIONALE UND BUNDESWEITE POLITISCHE EREIG-
NISSE SOWIE VERSCHIEBUNGEN IM MEDIENGE-
FÜGE, DIE DEN STELLENWERT DER MEDIEN FÜR 
DIE MEINUNGSBILDUNG VERDEUTLICHTEN ABER 
AUCH NEUE HERAUSFORDERUNGEN FÜR MEDIEN-
AUFSICHT UND MEDIENPOLITIK AUFZEIGTEN. “
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Uwe Conradt

über Chancen und Risiken der Digitalisierung regen 
Zuspruch. Der Ende 2016 eröffnete „Betaraum“ als 
allgemein zugängliches Zentrum für digitale Kompetenz 
wurde von zahlreichen Einzelpersonen und Gruppen 
aller Altersstufen und aus dem gesamten Bundesland 
besucht. Dieser Erlebnisraum zur digitalen Welt wur-
de Ende 2017 um einen „Betaraum II“ erweitert, mit 
niedrigschwelligen und herausfordernden Angeboten 
zu den Themen Coding, Robotik, Künstliche Intelligenz 
und Gaming.

Neben der Fülle öffentlicher und fachöffentlicher Akti-
vitäten informiert dieser Bericht auch über vielfältige 
Aufgaben im Kernbereich der Zulassung und Aufsicht, 
die teilweise im Rahmen bundesweiter Zusammen-
arbeit wahrgenommen werden. Ich nenne hier nur 
Fragen der Plattformregulierung, die Zulassung bun-
desweiter Rundfunkangebote sowie den Jugendmedien-
schutz und die Werbekontrolle. Als Alleinstellungmerk-
mal unter den Medienanstalten hat die LMS außerdem 
einen gesetzlichen Auftrag im Bereich der Glücks-
spielaufsicht zu erfüllen, insbesondere hinsichtlich der 
Werbung in Rundfunk und Telemedien.

Schließlich war es mir noch ein besonderes Anliegen, 
die eingangs erwähnte aktuelle politische Lage und me-
diale Entwicklung in einem gemeinsamen Forschungs-
projekt mit anderen Medienanstalten aufzugreifen: 
„# Datenspende: Google und die Bundestagswahl 
2017“ erforschte die Rolle von Google und seinen Al-
gorithmen bei der Suche nach politischer Information. 
Die Ergebnisse liegen 2018 vor, aber damit wären wir 
schon beim nächsten Geschäftsbericht…

Ein breites Spektrum an anspruchsvollen aber auch in-
teressanten Themen also, das mit einem kompetenten 
Team und der engagierten Hilfe meines Stellvertreters, 
Dr. Jörg Ukrow, bearbeitet wurde. Bei ihm und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – aber auch bei dem 
Vorsitzenden und den Mitgliedern des Medienrats be-
danke ich mich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
Ihr

Uwe Conradt
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Prof. Dr. Stephan Ory

Sehr geehrte Damen und Herren,

zwei Veranstaltungstitel waren für das Jahr 2017 
bezeichnend: „Gemeinsam gegen die Verrohung der 
Debatte“ und „Freie Welt in Gefahr? Wer beeinflusst, 
wie wir die Welt sehen?“. Der erste stand über einem 
Panel, das die Gremienvorsitzenden der Medienanstal-
ten bei den Medientagen München durchgeführt haben, 
der zweite war die Überschrift zum LMS Medienabend 
2017, an dem ein Dialog geführt wurde über „Macht, 
Medien und Meinungsbildung“. Der damalige Chef des 
Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier, wies in seiner 
Rede auf Bedrohungen der Medienfreiheit hin und 
machte deutlich, dass diese Freiheit permanent und 
aktiv gegen antidemokratische Angriffe verteidigt wer-
den müsse. Aber auch die Medienunternehmen selbst 
trügen eine besondere Verantwortung als Akteure der 
Meinungsbildung.

Damit befinden wir uns im Kernbereich der Aufgaben 
der Medienanstalten als Wahrer der Interessen der All-
gemeinheit und ihrer Gremien als Repräsentanten einer 
pluralistischen Gesellschaft. Konkret heißt das – sowohl 
bundesweit als auch vor Ort im Saarland: Die Medien-
anstalt muss die Rahmenbedingungen für elektronische 
Medien stärken, damit sie Ihrer Aufgabe nachkommen 
können, die Vielfalt der Themen und Meinungen in der 
Gesellschaft abzubilden. Private Medien brauchen einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu Verbreitungswegen 
und ökonomische Grundlagen, die ihre Entwicklung und 
inhaltliche Qualität sichern. Sie müssen auf Plattformen 
Dritter und Benutzeroberflächen etwa von Endgeräten 
und Apps auffindbar sein.

Bereits zum Ende des Jahres 2016 hatte die LMS dem 
Landtag und der Landesregierung erstmals einen Be-
richt zur Entwicklung der Medienvielfalt im Saarland in 
einer ersten Fassung vorgelegt. Im August 2017 wurde 
eine um aktuelle Standortdaten erweiterte Fassung 
der Öffentlichkeit vorgestellt unter dem abschließen-
den Titel „Digitalisierung und Verantwortung“. Als Fazit 
konnte der Medienrat feststellen, dass das Saarland ein 
hohes Maß an Medienvielfalt im Hörfunk und Teleme-
dienbereich aufweist und der private Rundfunk sowie 
neue Akteure im Telemedienbereich einen unverzicht-
baren Beitrag zur Erhöhung der Meinungsvielfalt leis-
ten. Der Bericht zeigt aber auch auf, dass Freiheit und 
Vielfalt von Meinungen und Medien sowie gesamtge-
sellschaftliches Gemeinwohl und Demokratie in einem 

vorwort
Vorsitzender des Medienrats der LMS
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engen Sach- und Wirkungszusammenhang stehen. 
Selbststeuerungskräfte marktwirtschaftlichen Wettbe-
werbs können zum Zwecke der Sicherung von Vielfalt 
im Medienbereich fruchtbar gemacht werden, erforder-
lich ist aber auch ein Ordnungsrahmen, der geeignet 
ist, Medien- und Meinungsvielfalt nachhaltig zu sichern. 
Bezüglich der Verbreitungswege hat die LMS wesent-
lich dabei mitgewirkt, die Vielfalt des Hörfunkangebots 
– auch bundesweit – durch die Stärkung der digitalen 
Verbreitung über DAB+ voranzubringen. Regional hat 
der Medienrat einen strukturierten Prozess für den 
Ausbau des digitalen Radios eingeleitet. Nach einem 
Interessenbekundungsverfahren im Herbst 2017 
konnten wir insgesamt 13 Programmanbieter und drei 
Interessenten für einen Plattformbetrieb verzeichnen. 
Dies ist Anreiz für uns, die Radiovielfalt im Saarland 
zukunftssicher auszugestalten.

Daneben bleiben auf absehbare Zeit für den Hörfunk 
die UKW-Reichweiten von existentieller Bedeutung. 
Hier hat der Medienrat zugestimmt, die Abläufe bei 
Frequenzausschreibungen beziehungsweise bei der 
Verlängerung von Zuweisungen neu zu strukturieren, 
um mittelfristig die Reichweiten zu optimieren und 
einen geordneten Übergang ins digitale Hörfunkzeital-
ter zu sichern, das neben der digitalen terrestrischen 
Verbreitung durch IP-basierte Audioangebote gekenn-
zeichnet sein wird.

Zum Ende des Jahres befasste sich der Medienrat mit 
dem Jugendmedienschutz. In Ausschusssitzungen 
beschäftigte sich das Gremium mit Nutzerzahlen und 
Marktstärke von Pornoplattformen und sichtete ein-
schlägige Angebote. Es stellte in einer Resolution fest, 
dass angesichts eines letztlich unbeschränkten Zu-
gangs von Kindern zu verstörenden, pornografischen 
oder in sonstiger Weise jugendgefährdenden Inhalten 
der Schutz von Kindern viel zu wenig öffentliche Beach-
tung findet. Diesen fortdauernden Missstand darf eine 
Gesellschaft nicht hinnehmen. Wir haben die Resolution 
deshalb in eine Debatte im Kreis der Medienanstalten 
aber auch des öffentlichen Lebens und der Politik ein-
gebracht und werden dieses Anliegen auch 2018 weiter 
verfolgen.

Der Medienrat als ehrenamtliches Gremium hat somit 
eine Fülle interessanter, komplexer und manchmal auch 
belastender Themen zu bearbeiten. Dies gelingt nur 
mit einer offenen und engagierten Diskussionskultur, 
die wir auch 2017 pflegen konnten. Hierfür möchte ich 
allen Mitgliedern danken und an dieser Stelle auch mei-
nen Stellvertreterinnen: Von Januar 2011 bis Septem-
ber 2017 war dies Ikbal Berber, ab Dezember 2017 hat 
Isolde Ries diese Aufgabe übernommen. 
Auch dem Direktor und seinem Team gilt mein herzli-
cher Dank.

Prof. Dr. Stephan Ory 
Vorsitzender des Medienrats der LMS

„DIE MEDIENANSTALT MUSS DIE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR 
ELEKTRONISCHE MEDIEN STÄRKEN, DAMIT SIE IHRER AUF-
GABE NACHKOMMEN KÖNNEN, DIE VIELFALT DER THEMEN 
UND MEINUNGEN IN DER GESELLSCHAFT ABZUBILDEN. “
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die lms
Die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) ist eine von 
14 Landesmedienanstalten in Deutschland. 
Sie ist für die Zulassung von privaten Hörfunk- und 
Fernsehveranstaltern im Saarland sowie für die Auf-
sicht über deren Programme und auch über Telemedien 
zuständig. Die LMS setzt sich für die Vermittlung von 
Medienkompetenz ein und steht darüber hinaus als An-
sprechpartnerin bei Fragen zu neuen Medien zur Verfü-
gung. Zu ihren Aufgaben gehört ferner die Entwicklung 
des Medienstandortes Saarland, die Förderung neuer 
Techniken und Verfahren der Rundfunkübertragung 
sowie die Ausbildung von Mediengestaltern Bild und 
Ton. Als einzige Landesmedienanstalt ist die LMS auch 
zuständig für die Untersagung des Veranstaltens und 
Vermittelns nicht nach § 4 Absatz 5 GlüStV erlaubter 
öffentlicher Glücksspiele in Telemedien sowie das Ver-
bot von Werbung für unerlaubtes öffentliches Glücks-
spiel und unerlaubte gewerbliche Spielvermittlung im 
Rundfunk und in Telemedien. 

Die LMS ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in Saarbrücken. Sie hat das Recht zur 
Selbstverwaltung und übt ihre Tätigkeit unabhängig 
und in eigener Verantwortung aus.

Die Organe der LMS

Die Organe der LMS sind der Direktor und der Medien-
rat.
 
Der Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland setzt 
sich 2017 aus 39 ehrenamtlichen Vertretern entsen-
dungsberechtigter Institutionen zusammen. Er ist 
vergleichbar mit dem Aufsichtsgremium des Saarlän-
dischen Rundfunks, dem Rundfunkrat, in den Vertreter 
derselben Gruppen entsandt werden. Die 8. Amtszeit 
begann im Januar 2015 und endet Ende 2018.

Vorsitzender des Gremiums, das in der Regel viermal 
im Jahr tagt, ist der Medienjurist Prof. Dr. Stephan Ory. 
Zu seiner Stellvertreterin wurde am 30. November 
2017 Isolde Ries MdL in Nachfolge von Ikbal Berber 
gewählt, die im September 2017 aus dem Medienrat 
ausgeschieden ist. Die Beschlüsse des Medienrates 
werden in vier Ausschüssen vorbereitet: Wirtschafts- 
und Finanzausschuss, Ausschuss für Grundsatzfragen, 
Ausschuss für Medieninhalte und Recht, Medienkompe-
tenzausschuss. 
Zu den Aufgaben des Medienrates gehören die Zulas-
sung privater Rundfunkveranstalter, die Zuweisung 
von Übertragungsmöglichkeiten, die Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplans, der Erlass 
einer Geschäftsordnung und die Untersuchung von 
Inhalten der Programme privater Rundfunkanbieter. Die 
Aufgaben sind in § 57 des Saarländischen Medienge-
setzes beschrieben.

v. l.: Uwe Conradt, Isolde Ries, Dr. Stephan Ory 

2017 hat der Medienrat der LMS u. a. eine Resolution 
zur Hardcore-Pornografie im Internet verabschiedet. 
Die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen, die sich 
auch mit der Reichweite und der Marktstärke ent-
sprechend einschlägiger Angebote beschäftigt und die 
Einstiegsseiten von einschlägigen Pornoplattformen wie 
YouPorn und Co. gesichtet haben, fordern darin mehr 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in der digitalen 
Welt.
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Medienratsmitglieder und ihre Vertreter (Stand Dezember 2017) 

Vorsitzender: Prof. Dr. Stephan Ory; Stellvertretende Vorsitzende: Isolde Ries

Entsendende Institution Mitglied (Stellv. Mitglied)

Landesregierung Prof. Dr. Stephan Ory | CDU-Land-
tagsfraktion Ruth Meyer MdL (Sascha Zehner MdL) | 
SPD-Landtagsfraktion Sebastian Thul MdL (Martina 
Holzner MdL) | Die Linke Landtagsfraktion Dagmar 
Ensch-Engel MdL (Barbara Spaniol MdL) | AFD-Fraktion 
im Landtag Rudolf Müller MdL (Josef Dörr MdL) | Inter-
regionaler Parlamentarierrat Alexander Miesen (Lydia 
Klinkenberg) | Evangelische Kirche Wolfgang Klein (Dr. 
Sigrun Welke-Holtmann) | Katholische Kirche Hartmut 
Junkes (Dr. Peter Prassel) | Synagogengemeinde Erika 
Hügel | Saarländischer Integrationsrat Patrizio Maci | 
Staatliche Hochschulen des Saarlandes Prof. Wolfgang 
Mayer | Landessportverband für das Saarland Karl-
Heinz Groß (Franz-Josef Kiefer) | Saarländische Lehrer-
schaft Stefan Nagel (Simone Groh) | Landesjugendring 
Saar Martin Rybak (Nina Lambert) | Arbeitsgemein-
schaft katholischer Frauenverbände im Saarland ArGe 
Edel Mihm (Sabine Tobisch) | Frauenrat Saarland Dr. 
Annette Keinhorst (Rita Hengesbach) | Saarländische 
Familienverbände Allwit Gerritsmann (Lydia Oschmann) 
| Deutscher Gewerkschaftsbund – Landesbezirk Saar 
Thomas Schulz (Edgar-Werner Müller) | Deutscher 
Beamtenbund – Landesverband Saar Dr. Horst Gün-
ther Klitzing (Brunhilde Puhar) | Verband der freien 
Berufe des Saarlandes e. V. TR Werner M. Schmehr 
(Hans Dieter Wirtz) | Vereinigung der Saarländischen 

Unternehmensverbände e. V. Martin Schlechter (Tina 
Mayer) | Industrie und Handelskammer des Saarlan-
des Dr. Mathias Hafner (Rupert Stillemunkes) | Hand-
werkskammer des Saarlandes Claus Ochner (Monika 
Blum) | Landwirtschaftskammer des Saarlandes Dr. 
Hans Werner Wagner (Peter Scherer) | Arbeitskammer 
des Saarlandes Petra Baltes (Petra Engelhardt-Cave-
liu) | Saarländischer Städte- und Gemeindetag Klaus 
Lorig (Patrick Weydmann) | Landkreistag Saarland Dr. 
Theophil Gallo (Patrik Lauer) | Saarländische Jour-
nalistenverbände Herry Schmitt (Volker Hildisch) | 
Landesausschuss für Weiterbildung Monika Steffen-Ret-
tenmaier (Monika Steffgen-Staut) | Landesakademie 
für musisch-kulturelle Bildung e. V. Hermann Josef 
Hiery (Eva Molter) | Saarländische Natur- und Um-
weltschutzvereinigungen Aribert von Pock | Liga der 
Freien Wohlfahrtsverbände Günther Batschak (Gaby 
Jacquemoth) | Behindertenverbände im Saarland Bar-
bara Kronenberger (Michael Immig) | Verbraucherzen-
trale des Saarlandes e. V. Martin Nicolay (Dr. Michael 
Franz) | Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt e. V. 
Martina Westhäuser (Martin Erbelding) | Lesben- und 
Schwulenverband Frank Biehler (Stephan Wolsdorfer) 
| Stefan Thielen (vom Landtag entsandt) MdL (Peter 
Strobel MdL) | Isolde Ries MdL (vom Landtag entsandt)  
(Reiner Zimmer MdL)
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Der Direktor der Landesmedienanstalt wird vom Land-
tag des Saarlandes für die Dauer von sieben Jahren 
gewählt. Seit dem 1. Mai 2016 steht Uwe Conradt an 
der Spitze der Medienbehörde. Der Diplom-Kaufmann 
und Medienjurist gehörte von 2012 bis 2016 dem 
Landtag des Saarlandes als Abgeordneter an. Davor 
war er von 2003 bis 2012 Verwaltungsleiter der LMS. 
Seine Amtszeit endet am 30. April 2023.

Direktor der LMS
Uwe Conradt, LL.M.

Stv. Direktor
Europaangelegenheiten
Jugendmedienschutz-
recht
Dr. Jörg Ukrow

Büroleitung und
Pressestelle
Viola Betz

Verwaltung, Personal 
und Projektmanagement
Prokurist Saarland Medi-
en GmbH
Michael Scholl

Justitiariat
Petra Wolf-Müller

Programm, Jugend-
schutz und
Medienforschung
Werner Röhrig

Medienkompetenz
Karin Bickelmann

Abteilungen der LMS

Der Direktor leitet die laufenden Geschäfte der 
Behörde. Er ist für die Organisation der Verwaltung 
zuständig und Vorgesetzter der Beschäftigten. Ferner 
bereitet er die Sitzungen des Medienrates vor und 
vertritt die LMS gerichtlich und außergerichtlich.
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Die Landesmedienanstalt beschäftigt derzeit 24 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind drei Beamte, 
17 Angestellte und 4 Auszubildende zum Mediengestal-
ter Bild und Ton. Im Berichtsjahr wurden fünf Jahres-
praktikanten der Fachoberschule beschäftigt. 

Der detaillierte Stellenplan ist im Wirtschaftsplan dar-
gestellt. Dieser ist auf der Internetseite der LMS abruf-
bar: www.lmsaar.de/service/publikationen

Personal

Die Landesmedienanstalt Saarland finanziert sich zum 
größten Teil aus Mitteln des Rundfunkbeitrages.
Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 
4.490.659,81 €. Das Eigenkapital beläuft sich zum 
Jahresende auf 2.342.025,98 € und setzt sich zusam-
men aus Basiskapital in Höhe von 2.050.000,00 €, 
Rücklagen in Höhe von 501.212,71 € und dem Jahres-
fehlbetrag in Höhe von 209.186,73 €. Die Finanzlage 
ist geordnet. Die Zahlungsverpflichtungen konnten 
jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch 
in Zukunft gesichert und erlaubt die Durchführung der 
geplanten und begonnenen Maßnahmen. 

Die Erträge setzen sich aus Erträgen aus Rundfunk-
beitrag, Zuwendungen, Leistungserlösen, sonstigen 
betrieblichen Erträgen und Zinserträgen zusammen und 
betrugen im Berichtszeitraum 2.453.862,19 €

Finanzen

Die Aufwendungen setzen sich aus den Transferaufwen-
dungen, dem Personalaufwand, Abschreibungen, sons-
tigen betrieblichen Aufwendungen, dem Zinsaufwand, 
den sonstigen Steuern und den außergewöhnlichen 
Aufwendungen zusammen und betrugen im Berichts-
zeitraum 2.663.048,92 €.
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Da weder Hörfunk und Fernsehen noch das Internet 
ausschließlich oder überwiegend durch landesweite An-
gebote geprägt sind, arbeiten die 14 Medienanstalten 
in der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten 
(ALM) bei der Zulassung und Aufsicht über bundeswei-
te Angebote zusammen. Hierzu dienen zum einen die 
staatsvertraglich vorgesehenen Organe - die Kommis-
sion für Zulassung und Aufsicht (ZAK), die Kommission 
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich 
(KEK), die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
und die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), zum 
anderen die Direktorenkonferenz der Landesmedienan-
stalten (DLM) und die Gesamtkonferenz (GK). Organi-
siert wird die Zusammenarbeit von der Gemeinsamen 
Geschäftsstelle (GGS) in Berlin. 

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK), der 
alle Direktoren und Präsidenten der Landesmedienan-
stalten angehören, trifft in Zulassungs- und Aufsichts-
verfahren bei bundesweiten Rundfunkveranstaltern 
für die einzelnen Landesmedienanstalten verbindliche 
Entscheidungen. Die ZAK entschied im Jahr 2017 in 72 
Fällen über bundesweite Zulassungen bzw. Verlänge-
rungen und Rücknahmen von Zulassungen in Fernse-
hen und deren Erweiterung auf Drittstaaten sowie über 
Veränderungen von Inhaber- und Beteiligungsverhält-
nissen bzw. der Geschäftsführung  von bundesweiten 
Rundfunkveranstaltern. 

Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erregte eine 
Beanstandung nach § 38 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag 
(RStV) wegen fehlender Zulassung von PietSmietTV. 
PietSmietTV ist ein Twitch Kanal, der die Zuschauer 
rund um die Uhr mit Let‘s-Plays und Stream-Wieder-
holungen versorgt und nach Ansicht der ZAK auf der 
Grundlage des geltenden Rundfunkbegriffs des RStV 
ein zulassungspflichtiges Rundfunkangebot.

Im Bereich der Programm- und Werbeaufsicht wurden 
35 Fälle durch die ZAK geprüft. Es wurden im Ergebnis 
16 Beanstandungen ausgesprochen und in 12 Fällen 
Rechtsverstöße festgestellt, auf die die Veranstalter 
schriftlich hingewiesen wurden. In sechs  Fällen erfolg-
te eine Einstellung des Verfahrens, in einem Fall die 
Aufhebung einer verhängten verwaltungsrechtlichen 
Sanktion.

wir im kreis der medienanstalten 
Unter Federführung des stv. Direktors der LMS wurden 
in 2017 die rechtlichen Hinweise der Landesmedienan-
stalten zu den Wahlsendezeiten für politische Parteien 
im bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk im Vor-
feld der Bundestagswahl 2017 überarbeitet.

Im Juni 2017 veröffentlichten die Landesmedienanstal-
ten eine Stellungnahme zur Diskussionsgrundlage der 
Staatskanzlei NRW für eine Neufassung der Maßgaben 
zur Plattformregulierung im Rundfunkstaatsvertrag. 
Darin unterstützten sie die Zielrichtung des Diskussi-
onsvorschlags, den diskriminierungsfreien und chan-
cengleichen Zugang zu digitalen Rundfunkinhalten 
und zu „rundfunkähnlichen Telemedien“ regulatorisch 
sicherzustellen. Diskriminierungsfreiheit und Chan-
cengleichheit beim Zugang zu digitalen Plattformen 
sind nach wie vor unverzichtbare Säulen einer vielfäl-
tigen Medienlandschaft. Daneben erhält mit Blick auf 
die zunehmende Anzahl digitaler Rundfunkinhalte die 
Auffindbarkeit von Rundfunkprogrammen und die damit 
einhergehende Sicherstellung der Auffindbarkeitsge-
rechtigkeit auf zugangsvermittelnden Plattformen und 
Benutzeroberflächen immer mehr an Bedeutung. Dies 
gilt nicht nur für den publizistischen, sondern auch für 
den wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Medienan-
bietern. Nicht zuletzt sind klare, transparente Regelun-
gen zur Auffindbarkeit auch für den Nutzer wichtig, der 
frei aus dem gesamten Medienangebot wählen können 
soll.

Nach Erkenntnissen aus dem Digitalisierungsbericht 
2017 der Landesmedienanstalten sortieren knapp 40 
Prozent der digitalen TV-Haushalte weder die vorge-
gebene Senderliste nach ihren eigenen Wünschen um 
noch erstellen sie eine Favoritenliste. Die Ausgestaltung 
der Benutzeroberfläche hat somit eine hohe Bedeutung 
für den Zugang der Zuschauerinnen und Zuschauer zu 
meinungsbildungsrelevanten Inhalten. Für die Nutzer 
macht es dabei keinen Unterschied, ob eine Benutzer-
oberfläche vom Plattformbetreiber oder vom Hersteller 
des Smart-TVs oder der Set-Top-Box stammt. Bislang 
sind von der bestehenden Gesetzeslage nur Benutzer-
oberflächen „klassischer“ Plattformbetreiber erfasst, 
etwa von Kabelnetzbetreibern.  
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Vor diesem Hintergrund haben die Landesmedienan-
stalten im November 2017 die Ergebnisse des von 
ihnen beauftragten systematischen Monitorings von 
Benutzeroberflächen veröffentlicht. Die Benutzerober-
flächen wurden hinsichtlich ihrer Erstinstallation, der 
Smart-TV-Portale, der Sortierung der Senderlisten 
und ihrer Empfehlungssysteme unter den Aspekten 
der Nutzerautonomie und Auffindbarkeit untersucht. 
Aus den Ergebnissen der Studie schlossen die Landes-
medienanstalten, dass Nutzerautonomie und Bedien-
freundlichkeit hinsichtlich der individuellen Anpassung 
der Oberflächen noch optimierbar sind. 

Der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 
Medienbereich (KEK) gehören sechs Direktoren, u. 
a. der Direktor der LMS, sowie sechs Sachverständi-
ge der Länder an. Ihre Aufgabe ist die Sicherung der 
Meinungsvielfalt im Fernsehen. Um zu vermeiden, dass 
ein Unternehmen eine vorherrschende Meinungsmacht 
erlangt, bedürfen neue Programme oder Veränderun-
gen in der Beteiligungsstruktur von Veranstaltern der 
Zustimmung durch die KEK. Neben der weithin völ-
lig unproblematischen Prüfung solcher Fälle auf der 
Grundlage des geltenden Rechts befasste sich die KEK 
auch in 2017 insbesondere mit der Fortentwicklung 
des Konzentrationsrechts nicht zuletzt mit Blick auf 
neue für die Vielfaltssicherung bedeutsame Akteure wie 
Intermediäre.
 
Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ist die 
zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im pri-
vaten Rundfunk und im Internet. Sie stellt sicher, dass 
wirksam gegen jugendschutzrelevante elektronische 
Medieninhalte vorgegangen wird. Die KJM besteht aus 
zwölf Mitgliedern, darunter sechs Mitglieder aus dem 
Kreis der Direktoren der Medienanstalten. Der Direktor 
der LMS gehörte der KJM in 2017 als stv. Mitglied an.
 
Aus europäischer Perspektive war das Jahr 2017 auch 
mit Blick auf den Jugendmedienschutz von der Revisi-
on der EU-Richtlinie über Audiovisuelle Mediendienste 
(AVMD-Richtlinie) geprägt, nachdem die Europäische 
Kommission im Mai 2016 ihren Änderungsvorschlag 
veröffentlicht hatte. Im Vorfeld und auch in der Zeit bis 
zu den offiziellen Stellungnahmen von Parlament und 
Rat haben sich die Medienanstalten für eine

Flexibilisierung bestimmter Regelungsinhalte der Richt-
linie stark gemacht. Zusammen mit den Ländern und 
den privaten Rundfunkveranstaltern bestand Einigkeit 
darin, dass insbesondere die quantitativen Werberegeln 
im Sinne einer Angleichung der Schutzstandards bei li-
nearen und nicht-linearen Diensten einer Überarbeitung 
bedürfen. Begrüßt haben die Medienanstalten auch die 
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf 
Videosharing-Plattformen sowie die neu hinzukommen-
den Bestimmungen zur Unabhängigkeit und Rolle der 
Regulierungsbehörden. Während die Erweiterung des 
europäischen Jugendmedienschutzes auch auf Videos-
haring-Plattformen im Ansatz sinnvoll ist, hat der Medi-
enrat der LMS seine kritische Haltung zu einer etwaigen 
Abschmelzung bisheriger Jugendschutzstandards im 
Fernsehen im Gefolge dieser Entwicklung in einer Reso-
lution 2017 zum Ausdruck gebracht.

Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), die sich aus 
den Vorsitzenden der jeweiligen Beschlussgremien aller 
Medienanstalten zusammensetzt, fällt bundesweite 
Zuweisungsentscheidungen und beschäftigt sich mit 
Fragen der Medienpolitik, der Medienethik sowie der 
Programmqualität. 

Die von den Landesmedienanstalten initiierte Aus-
schreibung des zweiten bundesweiten DAB+-Multi-
plexes vom 8. Dezember 2016 endete am 28. Feb-
ruar 2017. Die Ausschreibung war ausschließlich an 
Plattformbetreiber mit einer bundesweit einheitlichen 
Programmbelegung gerichtet. Es hatten sich zum Ende 
der Ausschreibungsfrist vier Interessenten beworben. 
Nach einer ersten Anhörung der Bewerber startete im 
Frühjahr 2017 das gesetzlich vorgeschriebene Eini-
gungsverfahren unter Moderation der Medienanstalten. 
Nach einer weiteren Anhörung der Bewerber in der Gre-
mienvorsitzendenkonferenz (GVK) erfolgte am 6. Juni 
die Auswahlentscheidung zu Gunsten des Unterneh-
menskonsortiums Antenne Deutschland Gmbh & Co., 
zu dem sich die Absolut Digital GmbH & Co. KG und 
die Media Broadcast Digital Radio GmbH zusammenge-
schlossen haben. Da noch vor Zustellung der Bescheide 
ein Rechtsschutzverfahren eingeleitet wurde, hat sich 
die GVK in den darauffolgenden Monaten noch einmal 
eingehend mit der rechtssicheren Begründung ihrer 
Enttscheidung befasst und diese im November 2017 
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bestätigt. Nachdem die zuständige SLM die Bescheide 
zugestellt hatte, wurde von einem unterlegenen Bewer-
ber Klage gegen die Entscheidung der GVK erhoben.

Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten 
(DLM), ist personengleich mit der ZAK und unterhält 
den Austausch mit den Rundfunkveranstaltern und 
Plattformbetreibern, befasst sich mit gemeinsamen An-
gelegenheiten sowie Fragen grundsätzlicher Bedeutung 
für ihre Mitgliedsanstalten und beobachtet und analy-
siert die Programmentwicklung. 

Die Gesamtkonferenz (GK) besteht aus den Mitgliedern 
der DLM sowie der GVK und behandelt Themen von 
grundsätzlicher medienpolitischer Bedeutung. Auch in 
2017 stand die Barrierefreiheit von Angeboten im Mit-
telpunkt des Interesses der GK – ausgelöst durch einen 
Impuls des Medienrates der LMS. 

Seit 2014 haben die ZAK und die DLM drei Fachaus-
schüsse mit folgenden Schwerpunktthemen eingerich-
tet: „Regulierung“ (Fachausschuss I), „Netze, Technik, 
Konvergenz“ (Fachausschuss II) und „Bürgermedien, 
Medienkompetenz, Jugendschutz“ (Fachausschuss III). 
Die Fachausschüsse bereiten Entscheidungen der ZAK 
und der DLM vor. Der Direktor der LMS gehörte im 
Berichtszeitpunkt dem Fachausschuss III an und be-
treute dort insbesondere Fragen des digitalen Verbrau-
cherschutzes, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Rolle 
von Algorithmen. 

Die LMS war auch 2017 in eine Vielzahl von Arbeits- 
und Prüfgruppen von DLM, ZAK und KJM auf Fachebene 
eingebunden. 

Weitere Informationen unter: 
www.die-medienanstalten.de
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bürgerportal programmbeschwerde.de
Politische Berichterstattung, Werbepraxis und Jugendschutz waren dominierende Themen  

Eine erneute Zunahme von schriftlichen Anfragen 
und Beschwerden konnte das Portal Programmbe-
schwerde.de für das Jahr 2017 verbuchen. 1.150 
erreichten die Landesmedienanstalt Saarland (LMS), 
die www.Programmbeschwerde.de auch als gemein-
sames Beschwerdeportal der Medienanstalten an-
bietet. Dominierende Themen waren die politische 
Berichterstattung, die Werbepraxis der privaten 
Fernsehveranstalter und Fragen zum Jugendschutz.

Das Jahr 2017 war bemerkenswert im Hinblick auf 
Kritik und Beschwerden zu politischen Themen, ins-
besondere bei der Berichterstattung und in 
Talk-Formaten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. 
Hier fand auch die Debatte um die mediale Präsenz 
der AfD ihren Niederschlag, sowohl aus der Sicht der-
jenigen, die sie für ungerecht und einseitig negativ 
dargestellt fanden, als auch anderen, für die dieser 
Partei eine zu große Aufmerksamkeit zugekommen 
sei. Dass sich Anregungen, Kritik und Beschwerden 
zur politischen Berichterstattung weit überwiegend 
auf öffentlich-rechtliche Programme bezogen, könnte 
auch ein Indikator für mangelnde Relevanz der pri-
vaten Angebote in diesem Segment für das Fernseh-
publikum sein. Dies sollte insbesondere den privaten 
Vollprogrammveranstaltern und hinsichtlich ihres 
Anspruchs an den Public Value zu denken geben.

Bei den privaten Fernsehprogrammen konnte im 
Bereich Jugendschutz im zweiten Halbjahr ein Rück-
gang der Beschwerden zu Werbung für Erotikartikel 
im Tagesprogramm verzeichnet werden. Bemerkbar 
in Beschwerden niedergeschlagen hat sich aber der 
vermehrte Einsatz von Programmtrailern mit 

Bewegtbildern im Tagesprogramm zu Filmen, die einer 
Sendezeitbeschränkung unterliegen. Diesbezüglich war 
Ende 2016 eine gesetzliche Liberalisierung in Kraft ge-
treten. Insbesondere von Eltern und Erziehenden wurden 
etliche Trailer als für Kinder ängstigend und über belas-
tend eingestuft.

Die Werbepraxis bei privaten Fernsehprogrammen – ins-
besondere in der Prime-Time – wird von zahlreichen 
Zuschauerinnen und Zuschauern teilweise heftig kritisiert: 
Dabei zeigt das Publikum Verständnis für die Notwen-
digkeit der Werbefinanzierung, hält aber bei einigen 
Programmen die Anzahl und Dauer von Werbeblocks für 
überzogen und die Art der Platzierung für aufdringlich. 

Fälle möglicher Schleichwerbung oder unzulässiger Pro-
duktplatzierungen wurden ebenfalls gemeldet und an die 
zuständigen Aufsichtsanstalten weitergeleitet.  

Im Bereich der Telemedien gab es Beschwerden haupt-
sächlich zu Fragen des Jugendschutzes und zum Thema 
Werbung. Hier zeigt sich eine gewachsene Sensibilität 
des Publikums für die Notwendigkeit einer Kennzeichnung 
werblicher Inhalte in Sozialen Netzwerken wie YouTube, 
Facebook und Instagram.

Programmbeschwerde.de hat sich als Anlaufstelle für 
Fragen und Anliegen zur Medienwelt bewährt. Die neuen 
Anliegen des Publikums insbesondere in Bezug auf Tele-
medien erfordern aber eine ständige Fortentwicklung des 
Portals. Die Website wird deshalb im Jahr 2018 überarbei-
tet und schrittweise dialogorientierter gestaltet.

www.programmbeschwerde.de
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Fernsehen
Das vom Medienrat im September 2016 zugelassene 
reine Werbefernsehprogramm „Saarland Fernsehen 1“ 
der MSM Medien Saar Mosel GmbH, Saarbrücken, das 
ausschließlich kommerzielle Berichterstattungen und 
Werbesendungen beispielsweise in Form der Präsenta-
tion von Produkten, Vorstellung von Dienstleistungen 
sowie von Einzelhandelsgeschäften (z.B. Kosmetiksalon, 
Friseur, Handwerksunternehmen) zeigt, hat nach einem 
Testbetrieb am 01.03.2017 den Regelbetrieb im digita-
len Kabel der Vodafone KDG im Saarland aufgenommen. 
Das Angebot ist auch über einen Livestream im Internet 
zu empfangen.

Hörfunk
Bundesweiter Hörfunk
Die bundesweite Zulassung der RMNradio GmbH, 
Kleinblittersdorf, für ihr Hörfunkvollprogramm „RMNra-
dio“ wurde auf der Grundlage des Beschlusses der ZAK 
vom 14.11.2017 antragsgemäß für die Dauer von zehn 
Jahren verlängert. Das 24-stündige Programm wurde im 
Berichtsjahr mit Ausnahme von 10.000 Kabelhaushal-
ten in Oldenburg ausschließlich im Internet verbreitet. 
Um die Kabeleinspeisung aufrechterhalten und ggf. um 
weitere Kabelanlagen erweitern zu können, hat sich die 
Veranstalterin entschieden, die Verlängerung der bun-
desweiten Zulassung zu beantragen.

Landesweiter, regionaler und lokaler Hörfunk
UKW
Seit dem 28.04.2017 wird das Hörfunkvollprogramm 
„Radio Saarschleifenland“ von der Veranstalterin Cen-
tral FM Medien GmbH über die ihr von der LMS am 02. 
12.2016 zugewiesene UKW-Frequenz Merzig 105,1 MHz 
ausgestrahlt.

Der mit Schreiben vom 17.05.2017 begründete Wider-
spruch der abgelehnten Antragstellerin Skyline Medien 
Saarland GmbH gegen die Auswahlentscheidung des 
Medienrates vom 15. 09.2016 im Zuweisungsverfahren 
zur Frequenz Lebach 100,9 MHz zugunsten der RADIO 
SALÜ Euro Radio Saar GmbH und ihres Hörfunkvollpro-
gramms „Classic Rock Radio“ wurde durch Beschluss 
des Medienrates vom 31.08.2017 zurückgewiesen. Eine 
schriftliche Begründung der dagegen von der Skyline 

zulassungen und zuweisungen
Medien Saarland GmbH am 12.10.2017 beim Verwal-
tungsgericht des Saarlandes erhobenen Klage wurde der 
LMS im Berichtsjahr noch nicht zugestellt. 

Die Ausschreibung zweier neuer, von der BNetzA rech-
nerisch ermittelter UKW-Kapazitäten zur Versorgung der 
Stadtbereiche in Saarlouis und St. Wendel wurde von 
der LMS unmittelbar nach Eingang des Zuordnungsbe-
scheides der Staatskanzlei am 23.11.2017 veröffentlicht. 
Bis zum Ablauf der Antragsfrist am 21. 12.2017 sind bei 
der LMS drei Anträge auf Zuweisung der Frequenz Saar-
louis (voraussichtlich) 
99,0 MHz und fünf Anträge für die St. Wendel (voraus-
sichtlich) 92,6 MHz eingegangen.

In seiner Sitzung am 30.11.2017 hat der Medienrat die 
Entfristung der Verständigungsvereinbarung über die 
Zuteilung von UKW-Frequenzen zwischen der LMS, DLR 
und dem SR vom 15-.05.2007 und die Entfristung des 
entsprechenden Zuordnungsbescheides der Landes-
regierung vom 28.11.2017 zustimmend zur Kenntnis 
genommen und auf der Grundlage der fortgeltenden Zu-
ordnung die Verlängerung der Zuweisung der UKW-Fre-
quenz Saarbrücken-Winterberg 99,6 MHz an die Radio 
Saarbrücken GmbH (für das Programm „Radio Saar-
brücken“) bis zum 30.11.2027 und der Zuweisung der 
UKW-Frequenz Saarbrücken-Winterberg 92,9 MHz an die 
RADIO SALÜ Euro Radio Saar GmbH (für das Programm 
„Classic Rock Radio“) bis zum 30.09.2024 antragsgemäß 
beschlossen.

Die LMS hat im Berichtsjahr eine Liste aller derzeit im 
Saarland verpflichtend oder freiwillig angezeigten Web-
radios erstellt. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert und 
ist auf der Webseite der LMS aufrufbar.

DAB+
Eine Zulassung als Veranstalter privaten Rechts für die 
Veranstaltung eines landesweit verbreiteten privaten 
Hörfunkvollprogramms unter dem Namen „Kraftpaket, 
das Radio“ erhielt antragsgemäß Wilfried Eckel. Die Zulas-
sung bezieht sich entsprechend der Anzeige auf ein Vollpro-
gramm der Programmart Hörfunk für das Verbreitungsge-
biet von DAB+ im Saarland. Eine entsprechende Zuweisung 
terrestrischer Übertragungskapazitäten ist bislang nicht 
erfolgt.
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Die Inhalte privater Fernsehprogramme und die Wer-
bepraxis sind im Rahmen der Zusammenarbeit der 
Medienanstalten Gegenstand der Arbeit der Kommissi-
on für Zulassung und Aufsicht (ZAK). Sie prüft auf der 
Grundlage von Stichproben und koordinierten Schwer-
punktuntersuchungen, aber auch bei Beschwerden 
und Hinweisen aus dem Publikum, mögliche me-
dienrechtliche Verstöße, die durch die Landesme-
dienanstalten zu ahnden sind. Programminhalte und 
Werbepraxis der privaten Fernsehveranstalter stehen 
somit unter ständiger Beobachtung sowohl durch das 
Publikum als auch die Aufsicht.

programm und werbung im rundfunk und 
kommunikation im internet

In 28 Fällen hat die ZAK 2017 Entscheidungen zu 
medienrechtlichen Verstößen getroffen. Sie bezogen 
sich überwiegend auf Verletzungen der Werbebestim-
mungen des Rundfunkstaatsvertrags (22 Fälle). Zu 
Beanstandungen führten insbesondere unzureichende 
Erkennbarkeit von Werbung bzw. Trennung von Wer-
bung und Programm. Eine unzulässige Werbemenge 
bzw. Werbedauer wurde nur in einem Fall beanstan-
det, auch Verstöße gegen Programmgrundsätze sind 
eher selten zu verzeichnen.

Neue Herausforderungen für Regulierung und Aufsicht 
erwarten die Medienanstalten auf dem Gebiet der 
adressierbaren Werbung. Neue TV-Standards machen 
es möglich Rundfunk- und Internetinhalte zu kombi-
nieren. 
Die LMS ist mit ihrem Direktor in der Kommission 
vertreten und wirkt regelmäßig bei Schwerpunktbeob-
achtungen der ZAK und in Prüfgruppen mit.

So hat die LMS an der Schwerpunktanalyse 2017 
teilgenommen. Im Zuge dessen wurde das Programm 
eines privaten Fernsehveranstalters an drei Tagen in 
Bezug auf Werbeverstöße gesichtet und bewertet.

Hauptthema: Trennung von Werbung und 
Programm

Werbung in sozialen Medien

Wer Medien im Netz anbietet, muss sich als Anbieter zu 
erkennen geben. So wie jede Zeitung und jeder Rund-
funkveranstalter der Impressumspflicht nachkommen 
muss, gilt dies auch für alle gewerblichen und redakti-
onell gestalteten Telemedien und damit für Webseiten, 
Fanpages, viele Profile und Webchannels. Um Privatnut-
zer wie professionelle Anbieter dabei zu unterstützen, 
ihre Angebote korrekt zu kennzeichnen, hat die LMS 
einen „Leitfaden zur Impressumspflicht in sozialen Me-
dien und auf Webseiten“ entwickelt, der Anfang 2018 
veröffentlicht wird.

Öffentliche Kommunikation in Sozialen 
Medien und auf Webseiten

Veranstaltung „#watchdog17“. Über „Social Media zwi-
schen Professionalisierung, Kommerzialisierung und Re-
gulierung“ diskutierten rund 150 Teilnehmer, darunter 
zahlreiche Vertreter aus der Social-Media-Branche wie 
YouTuber, Instagramer, Vermarkter, Kunden und Ver-
treter von Künstleragenturen. Hier wie im klassischen 
Rundfunkbereich gilt, dass ein Markt nur funktionieren 
kann, wenn klare Regeln gelten, etwa bei der Trennung 
von Inhalten und Werbebotschaften.

Die inhaltliche Glaubwürdigkeit, das publizistische Ge-
wicht und der Informationswert eines Angebotes hän-
gen ab von der Unabhängigkeit seiner redaktionellen 
Inhalte. Sein diesbezügliches Image hat auch Auswir-
kungen auf seine Akzeptanz beim Publikum und in der 
Folge auch seiner Attraktivität als Werbeträger.

In der LMS-Medienaufsicht verbindet sich das Thema 
Werbekennzeichnung auch häufig mit Fragen der An-
bieterkennzeichnung. Nicht eindeutig zu identifizierende 
Anbieter, z. B. bei YouTube oder Instagram fallen auch 
häufig mit fragwürdigen Geschäftsmodellen auf - bis 
hin zu Fake-Shops. Bei den zuletzt genannten Angebo-
ten konnte direkt oder über Dritte auf eine Dekonnek-
tierung (Löschung der URL) hingewirkt werden.

Auch in sozialen Medien und anderen Online-Ange-
boten gilt das Gebot der Trennung von redaktionellen 
Inhalten von Werbebotschaften. Mit Influencer-Marke-
ting befasste sich im November 2017 auch eine 
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Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) ist 
seit Herbst 2016 in einer novellierten Fassung in Kraft. 
Demnach werden auch Webseiten-Inhalte nach Al-
tersklassen (ab 6, ab 12, ab 16 und ab 18 Jahren) 
klassifiziert. Die Anforderungen an Jugendschutzpro-
gramme, die diese Klassifizierung erkennen sollen, 
wurden konkretisiert und die Rolle der Selbstkontrollen 
bei deren Anerkennung gestärkt. Der Medienrat der 
LMS hat hierzu im Dezember 2017 in einer Resolution 
festgestellt: „Bei Inhalten, die unter 18-Jährige beein-
trächtigen, geht der bisherige Regulierungsansatz da-
von aus, dass ein ausreichendes Schutzniveau vorliegt, 
wenn solche Angebote entsprechend gelabelt werden, 
damit ein Jugendschutzprogramm es auslesen kann. Es 
bestehen aber erhebliche Zweifel, dass Jugendschutz-
programme hinreichend flächendeckend verbreitet 
sind, zudem gibt es bislang für eine überwiegende Zahl 
mobiler Endgeräte keinen anerkannten Jugendschutz-
filter. Dies belegt, dass die aktuelle Regulierung auf 
einer Illusion aufgebaut ist.“

Der Medienrat hat sich zudem in dieser Resolution 
zur freien Zugänglichkeit zu Hardcore-Pornografie im 
Internet geäußert und festgestellt, dass das angestreb-
te gesetzliche Schutzniveau in der Lebenswirklichkeit 
nicht gegeben ist. Zuvor hatte sich das Gremium mit 
der Reichweite und der Marktstärke entsprechender 
Angebote beschäftigt und die Einstiegsseiten von ein-
schlägigen Pornoplattformen gesichtet.
Die Resolution wurde dem Landtag des Saarlandes, der 
saarländischen Landesregierung, den saarländischen 
Abgeordneten in Bundestag und Europaparlament so-
wie dem Internationalen Parlamentarierrat übermittelt 
und in den Kreis der Gremienvorsitzenden (GVK) sowie 
in die Diskussion der Direktorenkonferenz der Landes-
medienanstalten (DLM) eingebracht.
Die LMS ist der Auffassung, dass eine Privilegierung 
von Anbietern durch den Einsatz von Jugendschutz-
programmen zukünftig nur noch dann erfolgen sollte, 
wenn eine hinreichende, flächendeckende Verbreitung 
dieser Programme auf allen Ausspielwegen für jugend-
beeinträchtigende Inhalte gegeben ist. 

jugendschutz, regulierung, technik und aufsicht

Der Direktor der LMS ist stellvertretendes Mitglied der 
KJM, die LMS ist außerdem mit zwei Prüfern in den 
Prüfgruppen der KJM vertreten und wirkt in beson-
deren Belangen auch in Arbeitsgruppen mit. In Auf-
sichtsfällen, die Anbieter von Telemedien mit Sitz im 
Saarland betreffen, wirkt die KJM für die LMS als Organ 
für die Bewertung von Verstößen gegen den Jugend-
medienschutz.

Die Kommission für Jugendmedienschutz
(KJM)

Die sieben im Saarland durch die LMS zugelassenen 
und über UKW empfangbaren privaten Hörfunkpro-
gramme, die hier ansässigen Internetradioprogramme 
sowie der in Kabelanlagen verbreitete Werbekanal 
„Saarland Fernsehen 1“ wurden in Stichproben oder 
anlassbezogen beobachtet. Hierfür steht der LMS eine 
Aufzeichnungs- und Auswertungsanlage zur Verfügung, 
die laufend für neue Übertragungstechniken (z. B. HD 
oder DAB+) optimiert wird und auf die Empfangswege 
Antenne, Kabel, Satellit und Online ausgelegt ist.

Überprüft werden die Einhaltung der jeweiligen Pro-
grammschemata, die regionale Informationsleistung 
sowie die Ausgestaltung der Werbung und des Sponso-
rings. Beanstandungen mussten im Bereich des priva-
ten Rundfunks 2017 nicht ausgesprochen werden.

Telemedien, deren Anbieter ihren Sitz im Saarland 
haben, werden dann beobachtet, wenn es in der 
Vergangenheit zu Verstößen gekommen war oder sie 
eine publizistische Relevanz aufweisen. Die Aufzeich-
nung solcher Beobachtungen erfolgt mittels eines 
Screen-Cam-Verfahrens, das neben dem Surfvorgang 
auch Datum und Uhrzeit speichert.

Aufsichtsmaßnahmen der LMS
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Die LMS war beteiligt an einer bundesweit angelegten 
„Telemedienrecherche zu rechtextremen Web-An-
geboten im lokalen und regionalen Raum“. Diese 
Schwerpunktanalyse ging der Frage nach, inwieweit 
Hate-Speech, diskriminierende und extremistische 
Inhalte in regional verankerten Online-Angeboten fest-
stellbar sind. Bundesweit wurden zahlreiche relevante 
Angebote identifiziert, die einen Verdacht auf Verstöße 
gegen § 4 Abs. 1 JMStV begründeten: z.B. unzulässige 
Gewaltdarstellungen, volksverhetzende oder gegen die 
Menschenwürde verstoßende Inhalte, Darstellungen 
von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisati-
onen, Holocaust-Leugnung etc. Die rechtliche Ver-
folgung solcher Verstöße erfolgt in Prüfverfahren der 
KJM. Es findet aber bundesweit und regional hinsicht-
lich strafrechtlich relevanter Tatbestände auch eine 
rege Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehör-
den und dem Verfassungsschutz statt. Die Recherche 
zeigte auch eine signifikante Abwanderung rechtsex-
tremistischer Inhalte von etablierten Plattformen wie 
Facebook hin zu weniger bekannten, wie z.B. dem 
russischen Dienst vk.com.

Beteiligung an bundesweiten
Schwerpunktuntersuchungen

Im Bereich der Telemedien waren 2017 einige Auf-
sichtsverfahren wegen Verstößen gegen den JMStV zu 
führen:

Im Bereich des Jugendmedienschutzes sind zwei Ver-
fahren anhängig. Tatbestände sind Volksverhetzung 
und Verbreitung indizierter Inhalte (Vertrieb Drogener-
satzstoffe, sog. „Legal Highs“). 

Zwei Angebote mit pornografischen Inhalten wurden 
nach Anhörungsschreiben der LMS vom Netz genom-
men. Ein weiteres Angebot ging nach Hinweis durch 
jugendschutz.net offline und wird weiterhin von der 
LMS beobachtet.

Wegen unzureichender Angaben im Impressum oder 
weil Telemedienangebote überhaupt kein Impressum 
als solches enthielten (§ 55 Abs. 1 RStV i.V.m. § 5 
Abs. 1 TMG) erfolgten in zahlreichen Fällen aufsichts-
rechtliche Verfahren. Zudem wurden Verfahren wegen 
Verstößen gegen Impressumspflichten auf Social Media 
Kanälen erfolgreich eingeleitet. Sie gaben auch Anlass, 
diese Problematik im Jahr 2018 mit Aufklärungsmaß-
nahmen zu begleiten.
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Auch 2017 war die LMS intensiv mit der ihr vom saar-
ländischen Gesetzgeber durch das Ausführungsgesetz 
zum Glücksspielstaatsvertrag übertragenen Zuständig-
keit zur Untersagung des Veranstaltens und Vermittelns 
nicht erlaubter öffentlicher Glücksspiele in Telemedi-
en und von Werbung für nicht erlaubtes öffentliches 
Glücksspiel im Rundfunk und in Telemedien befasst. 

Da es einem einzelnen Bundesland nicht möglich ist, 
effektiv gegen die Flut illegaler Internetangebote vorzu-
gehen, hat die LMS weiterhin an der Koordinierung der 
Vollzugsaktivitäten der Glücksspielaufsichtsbehörden 
der Länder mitgewirkt, mit dem Ziel, vorrangig die mit 
Abstand am stärksten nachgefragten Angebote durch 
ein arbeitsteiliges Zusammenwirken zu untersagen. Die 
LMS nimmt auch weiterhin im Vergleich der Glücks-
spielaufsichtsbehörden im Bereich des Internet-Vollzugs 
eine Vorreiterrolle ein.

Der stv. Direktor der LMS ist seit 2015 mit der Leitung 
einer Arbeitsgruppe zu materiell-rechtlichen Verstößen 
von Sportwettanbietern im Internet betraut. Grundlage 
hierfür ist ein im Januar 2016 finalisiertes Leitlinien-Pa-
pier der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der 
Länder. Das Papier trägt dem vorläufigen Scheitern der 
Vergabe von Sportwetten-Konzessionen im Rahmen der 
Experimentier-Klausel des Glücksspiel-Staatsvertrages 
im Ergebnis der Judikatur hessischer Verwaltungsge-
richte Rechnung.

Die von der LMS beim Vollzug eingeleiteten Schritte ha-
ben bereits im Stadium der Anhörung einen intensiven 
Schriftsatzwechsel mit spezialisierten Rechtsanwalts-
kanzleien ausgelöst. Umfangreiche Anträge, Erwiderun-
gen, Repliken, Dupliken, etc. prägen die Vollzugsakti-
vitäten der LMS. Die Rechts- und Vollzugsprobleme der 
Verfahren sind zahlreich: Diese gehen von den Schwie-
rigkeiten, im Ausland erfolgreich Schreiben zuzustellen 
über Beweisschwierigkeiten bis zu der Frage, inwieweit 
in anderen Bundesländern geführte Untersagungs- und 
Gerichtsverfahren mittelbar Einfluss auf den Erfolg der 
hiesigen Gerichtsverfahren haben. 
Gegen Untersagungsverfügungen der LMS eingereich-
te verwaltungsgerichtliche Rechtsschutzmittel blieben 
auch in 2017 erfolglos.

glücksspielaufsicht
Eine besondere Rolle eingenommen hat die LMS, die als 
einzige Landesmedienanstalt nicht nur für die Aufsicht 
über die Beachtung werberechtlicher Bestimmungen 
durch private Rundfunkanbieter sondern auch für die 
glücksspielrechtliche Untersagung von Werbung für 
unerlaubte Angebote nicht nur im Internet sondern 
auch im Rundfunk gegenüber dem Glücksspielanbie-
ter zuständig ist, auch 2017 bei der Koordinierung der 
Zusammenarbeit der Medienaufsichtsbehörden und der 
Glücksspielaufsichtsbehörden.  Die LMS betreute feder-
führend die Einleitung von werbeaufsichtsrechtlichen 
Maßnahmen gegen private Fernsehveranstalter, die 
Werbung für den größten Anbieter illegaler Zweitlotteri-
en in Deutschland geschaltet haben.

Fortgeführt wurde auch der regelmäßige Erfahrungs-
austausch zwischen allen im Saarland im Bereich 
Glücksspiel zuständigen Behörden im Rahmen turnus-
mäßiger Treffen. 
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Medienangebote wie Radio, Fernsehen, Internet, 
Smartphone und Computerspiele begleiten die Men-
schen in ihrem Alltag und prägen zunehmend ihr 
Weltbild. Die Gesellschaft muss die neuen Entwicklun-
gen nicht nur fortwährend verfolgen, sie muss sie aktiv 
begleiten, aber auch bewerten und nach dem indivi-
duellen Nutzen selektieren können. Medienkompetenz 
als vierte Kulturtechnik im Sinne eines bewussten und 
kritischen Umgangs mit medialen Eindrücken, stellt 
daher eine grundlegende Fähigkeit bei der Bewältigung 
persönlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Anfor-
derungen dar. Medienkompetenz sichert Bildungs-, 
Berufs- und Lebenschancen für alle und verringert 
bestehende Benachteiligungen. Die Förderung von 
Medienkompetenz ist einer der Kernarbeitsbereiche der 
LMS und als Aufgabenbereich der LMS in § 60 (1) SMG 
gesetzlich verankert:

„Die LMS unterbreitet und koordiniert Angebote zur 
Förderung des aktiven und bewussten Umgangs mit 
Medieninhalten für alle Saarländerinnen und Saarlän-
der. Sie leistet hierbei einen Beitrag zur gleichberech-
tigten Teilhabe an der Medienkommunikation sowie zur 

medienkompetenz: medien verstehen, nutzen und 
gestalten

Vermittlung eines verantwortungsbewussten Gebrauchs 
des Rundfunks und der Telemedien, insbesondere zur 
Medienerziehung und Medienpädagogik.“

Die Beschäftigung mit mobilen Geräten und Social 
Media Anwendungen wie Instagram, YouTube oder 
WhatsApp bildeten 2017 einen Teil der Veranstaltungs-
schwerpunkte. Auch die Themen Cybermobbing, Virtual 
Reality, Fake News und Hatespeech fanden aufgrund 
der thematischen Brisanz bei den Veranstaltungen des 
Medienkompetenzzentrums (MKZ) Berücksichtigung. 
Im Fokus des Interesses standen für die LMS dabei die 
Auseinandersetzung mit Nutzungsgewohnheiten, Wir-
kungsweisen sowie Einsatz- und Handlungsmöglichkei-
ten im Hinblick auf die Vermittlung von Medienkompe-
tenz. Verschiedenste Projekte, Seminare, Fachvorträge 
und Schulveranstaltungen begleiteten diese Überlegun-
gen auf praktischer Ebene.
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Medienkompetenz vermitteln – MedienKom-
petenzZentrum (MKZ)

235 Fortbildungen, Fachtagungen, Workshops, El-
ternabende und Informationsveranstaltungen des 
MKZ wurden von mehr als 4000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern während 1900 Zeitstunden besucht. Das 
Seminarprogramm bot zahlreiche Veranstaltungen rund 
um Handy, Smartphone und Tablet. Die Veranstaltung 
„Was tun bei (Cyber-)Mobbing?“ in Kooperation mit der 
Initiative Klicksafe stieß ebenso auf große Resonanz wie 
Erklärvideo-Seminare, Fortbildungen zum Thema Lo-
gogestaltung, Vorträge zu Sicherheitseinstellungen von 
Smartphones, Trickfilm-Kurse für pädagogische Fach-
kräfte oder Coding-Ferienworkshops für Jugendliche.
Erstmals wurden im Berichtsjahr zwei Online-Eltern-
abende mit dem Thema „Medienwelt heute: WhatsApp, 
Snapchat und Instagram“ durchgeführt, bei denen 
lebhaft und angeregt diskutiert wurde.
Dem Themenbereich Social Media wurde mit einem 
breit gefächerten Fortbildungsangebot Rechnung getra-
gen. Die Informationsveranstaltungen Mobile Geräte & 
Cloud in Kooperation mit der Handwerkskammer des 
Saarlandes, Einstieg in Snapchat und Instagram, Face-
book, Instagram & Co.: Social Media Strategie & Praxis 
für Verbände, Vereine und Unternehmen oder Faszinati-
on YouTube informierten über die neuesten Entwicklun-
gen im Bereich der sozialen Medien. Auch traditionelle 
Seminarangebote zu Video, Audio oder digitaler Bild-
bearbeitung stießen bei den MKZ-Kunden wieder auf 
reges Interesse.

Die Abteilung Medienkompetenz stellte ihr umfangrei-
ches Angebot sowohl beim landesweiten Lernfest als 
auch beim Familienfest in St. Wendel einem breiten 
Publikum vor.

Im Berichtsjahr starteten die LMS und das Ministerium 
für Bildung und Kultur den landesweiten Medienwett-
bewerb DigiSAAR. Schulen aller Schulformen sowie 
außerschulische Einrichtungen, die sich für Medien-
kompetenz und Medienbildung stark machen, wurden 
eingeladen, sich im Schuljahr 2017/2018 am DigiSAAR 
mit ihren Medienprojekten zu beteiligen. Die Teilneh-
menden konnten ihre Medienprojekte in fünf Wettbe-
werbskategorien einreichen: Coding – Partizipation und 
Mitbestimmung – Inklusive Medienbildung – Vernetztes 

Lernen zwischen Bildungseinrichtungen – Vernetztes 
Lernen über Grenzen hinweg. 
Die Preisverleihung findet kurz vor der Sommerpause 
2018 statt.

Zwei mit jeweils halber Stelle zur LMS abgeordnete 
Lehrkräfte konzipierten und organisierten 2017 bereits 
im achten Jahr Angebote zur Förderung von Medien-
kompetenz an Schulen. 
Im Berichtsjahr wurde das Projekt Mobipaed@Schule 
weitergeführt, im Rahmen dessen Schulen Tablet-Pro-
jekte bei der LMS abrufen können. Aus der Ange-
botspalette von 51 verschiedenen Unterrichtsprojekten 
wurden 139 in Anspruch genommen.

Das Projekt Internet-ABC Schule wurde bereits zum 
vierten Mal erfolgreich durchgeführt. Insgesamt 42 
Grundschulen qualifizierten sich für das Internet-ABC 
Siegel, das im Juni von LMS und Bildungsministerium 
überreicht wurde. Davon erhielten 5 Grundschulen 
erstmals ein goldenes Siegel, weil sie sich bereits im 
vierten Schuljahr in Folge für das Internet-ABC qualifi-
ziert hatten.

Fachkräfte ausbilden -
Multiplikatorenschulungen

Die LMS bildet regelmäßig pädagogische Fachkräfte zu 
Multiplikatoren aus. Damit verstetigt und erweitert sie 
ein Netzwerk von Fachkräften, die Medienkompetenz 
saarlandweit an unterschiedliche Zielgruppen vermit-
teln. Die medienpädagogischen Qualifizierungssemi-
nare beschäftigten sich intensiv mit den theoretischen 
Grundlagen und den Methoden der handlungsorientier-
ten Medienarbeit. Die ausgebildeten Referentinnen und 
Referenten sind vielseitig einsetzbar und insbesondere 
in Fragen qualifiziert, die Medienerziehung und die Ver-
mittlung von Medienkompetenz betreffen. Zahlreiche 
Anfragen bei der LMS nach Fachkräften zur Gestaltung 
von Elternabenden, pädagogischen Tagen in Kinderein-
richtungen und Projektbegleitungen können durch den 
auf diese Art entstandenen Referentenpool abgedeckt 
werden.

Nachwuchs fördern - 
Medienkompetenzprojekte für Schulen 
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Regional aktiv - Unterstützung landesweiter 
Kooperationspartner

Um Medienkompetenz möglichst breit gefächert im Land zu vermitteln, stellt die LMS über ihr Angebot des 
MedienKompetenzZentrums hinaus Mittel für Kooperationspartner zur Durchführung von Medienkompetenzprojek-
ten in verschiedenen saarländischen Regionen zur Verfügung. 
Für die aktuelle Förderperiode 2016 bis 2018 hat der Medienrat eine Förderung von Medienkompetenz-Projekten 
mit dem Schwerpunkt Migration und Integration beschlossen. Alle acht Institutionen, die sich beworben haben, 
werden wie folgt gefördert (Betrag für die gesamte Förderperiode):

Adolf-Bender Zentrum, St. Wendel für das Projekt „Medien für Verständigung“ mit 12.000 Euro, Arbeiterwohlfahrt 
für das Projekt „LebensWege Deutschland“ mit 7.420 Euro, Diakonisches Werk an der Saar für „Mixed Pixels“ mit 
12.000 Euro, Fairtrade Initiative Saarbrücken für „Medienkompetenz ganz praktisch“ mit 12.000 Euro, Junge Jour-
nalisten für den Online-Auftritt der Schülerzeitung „Chilly“ mit 12.000 Euro, Kassiopeia für die „Medienwerkstatt“ 
mit 12.000 Euro, Kulturzentrum Villa Fuchs für zwei Filmprojekte zum Thema Heimat mit 8.000 Euro, der Paritäti-
sche / Paritätisches Servicecenter für Vermittlung für ein Filmprojekt zum Thema Geflüchtete mit 4.500 Euro

23



Netzwerke schaffen - 
Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften

Die LMS beteiligte sich an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, die sich mit dem bewussten Medienumgang 
beschäftigen. So tauschen sich die in der AG Medienkompetenz vertretenen Institutionen auf Landesebene über 
neueste Entwicklungen im Medienbereich aus und klären Eltern, Schüler sowie Lehrkräfte über Risiken, aber auch 
Chancen neuer Medien auf. Im Berichtsjahr aktualisierte die AG Medienkompetenz ihre Flyerreihe „Meine Daten“ 
zum Thema Datenschutz. Außerdem richtete sie den 3. Saarländischen Medienkompetenztag unter dem Motto 
„Souverän in der Digitalen Welt“ aus, an dem mehr als 100 pädagogische Fachkräfte teilnahmen. In der unterge-
ordneten AG Cybermobbing wurde das Programm „Schule gegen Cybermobbing: Bausteine für Prävention und In-
tervention“ für weiterführende Schulen entwickelt. Das Programm wirkt dem Phänomen Cybermobbing auf breiter 
Basis und durch unterschiedliche Bildungsmaßnahmen entgegen.

Die LMS nahm an einem „World Café“ zum Landeskonzept für schulische Medienbildung teil, das vom Ministerium 
für Bildung und Kultur veranstaltet wurde. Sie erarbeitete zudem eine fachliche Stellungnahme. In das Landeskon-
zept flossen viele Anregungen der LMS ein.
Die LMS beteiligte sich weiterhin an den Sitzungen der AG IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung an saarländischen 
Schulen des Bildungsministeriums und der Schulträger, die über technische Standards an weiterführenden Schulen 
im Saarland berät und ist eine der Institutionen, die dem Digitalisierungsforum Saar angehören. Dort nimmt sie an 
der Unterarbeitsgruppe „Bildung“ teil. Im Beirat des Jugendserver Saar ist die LMS ebenfalls vertreten.
Im Rahmen der von der Landeszentrale für politische Bildung ausgerichteten SchulKinoWoche beteiligte sich die 
LMS mit einem Kurzfilm-Workshop für Schulen und dem Seminarangebot „Filmisches Erzählen: Filmanalyse mit 
jungen Erwachsenen“ für Lehrkräfte.

Internet-ABC Siegelverleihung 2017 
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Beteiligung an überregionalen Vereinen

Zusammen mit anderen Landesmedienanstalten beteiligte sich die LMS aktiv an überregional tätigen Verei-
nen, die sich dem Thema Medienkompetenz widmen:
FLIMMO – Programmberatung für Eltern e. V. (www.flimmo.tv), Internet-ABC e. V. (www.internet-ABC.de) 

Im September verteilten LMS und Bildungsministerium im Rahmen einer landesweiten Verteilaktion an die 
Eltern von 8.000 Erstklässlern das Magazin FLIMMO sowie an die Eltern von rund 7.600 Drittklässlern die 
Internet-ABC Broschüre „Tipps für Eltern zum Einstieg von Kindern ins Netz“. Die Aktion wurde an der Grund-
schule Landsweiler-Reden im Beisein der Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung Kultur, Christine Strei-
chert-Clivot, vorgestellt.

Im Berichtsjahr feierte der Flimmo sein 20-jähriges Bestehen.
 
Der Verein Internet-ABC e. V. arbeitete im Berichtsjahr weiter an der Aktualisierung seiner Materialien für 
Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler. Unter dem Titel ‚‚Mit der Klasse sicher ins Netz!“, werden 
insgesamt vier neue Arbeitshefte und Lehrerhandbuch entwickelt. Der Deutsche Kulturrat hat bis 2018 die 
Schirmherrschaft über das Projekt übernommen.

FLIMMO - Verteilaktion 2017 Grundschule Landsweiler-Reden

Internet-ABC Siegelverleihung 2017 
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Um den Menschen die Chancen der Digitalisierung ver-
ständlich zu machen, hat die LMS 2016 den sogenannten 
LMS-Betaraum eröffnet, bei dem 3D-Drucker, Virtual Re-
ality-Brillen, Social Media Apps u. v. m. getestet werden 
können. 2017 wurde das Zentrum für digitale Kompetenz 
um den LMS-Betaraum II erweitert, der im Dezember bei 
einer offiziellen Pressekonferenz vom LMS-Direktor Uwe 
Conradt und Medienstaatssekretär Jürgen Lennartz er-
öffnet wurde. Neue Schwerpunkte sind Coding, Robotik, 
Künstliche Intelligenz und Gaming. 

Im Berichtsjahr haben rund 800 interessierte Bürgerin-
nen und Bürger aller Altersstufen die Möglichkeit genutzt, 
sich in den beiden Räumen auf eine Erlebnisreise in die 
Welt der digitalen Medien zu begeben und sich über die 
neuesten Innovationen im Medienbereich zu informieren. 
Die LMS-Betaräume verstehen sich dabei als „work in 
progress“, d. h. sie werden stets an aktuelle Entwicklun-
gen angepasst. 

lms-betaraum 
zentrum für digitale kompetenz
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Die Landesmedienanstalt Saarland setzt sich insbesondere 
über das MedienNetzwerk SaarLorLux e. V., indem sie 
geschäftsführendes Mitglied ist, für die Förderung des Me-
dienstandortes Saarland bzw. Großregion SaarLorLux ein. 

Dieser Verein leistet einen Beitrag zur Förderung der kulturel-
len Vielfalt und zur besseren Verständigung der Menschen in 
der Großregion. Zudem dient er der Vernetzung der Medienun-
ternehmen in der Gegend. 

Dem Verein gehören aktuell 20 Mitglieder an, darunter private 
Wirtschaftsunternehmen ebenso wie Einrichtungen der öffentli-
chen Hand. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Gerd Bauer. 

In Kooperation mit dem MedienNetzwerk führt die Landes-
medienanstalt Saarland folgende Medienkompetenzprojekte 
durch: Onlinerland Saar, Media & Me - Backstage bei Medien-
berufen, Das ERBE on Tour, #DoppelEinhorn. 

Informationen zum MedienNetzwerk sind auf der Internetseite 
einsehbar: www.netzwerk-mns.de

medienstandortförderung/projekte
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zu den Themen Apps installieren und deinstallieren, 
E-Mails versenden, Instant Messenger-Dienste und 
Internet-Telefonie, erweitert. 
Außerdem bietet Onlinerland Saar seit 2017 alle Infor-
mationen zur Kampagne und zum Projekt „Virtuelles 
Mehrgenerationenhaus“ auch in einer übersichtlichen 
App an. Die App bietet neben der „Kurssuche“ span-
nende Zusatzelemente wie App-Tipps und Anlaufstellen 
für Weiterbildungsinteressierte. Die App gibt es für 
Android- und iOS- Geräte.

Virtuelles Mehrgenerationenhaus

Das Modul „Virtuelle Mehrgenerationenhäuser“ (VMGH) 
ging 2016 an vier Standorten an den Start. 2017 
kamen zwei weitere Häuser in den Kommunen Saar-
wellingen und Schwalbach dazu. Die „Virtuellen Mehr-
generationenhäuser“ werden in Kooperation mit dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie durchgeführt. 
In Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen (BAGSO) und Deutschland si-
cher im Netz (DsiN) fanden mehrere Digitale Stammti-
sche bei den VMGH statt, z.B. zu den Themen Digitaler 
Nachlass oder im Vorfeld der Bundestagswahl zu den 
Themen Social Bots, FakeNews und Algorithmen.

onlinerland saar
Seit Juni 2005 führen die Landesmedienanstalt Saar-
land und das MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. die 
Kampagne „Onlinerland Saar“ durch mit dem Ziel, 
Saarländerinnen und Saarländer (insbesondere die Ge-
neration 60+) mit verschiedenen attraktiven Angebo-
ten an das Internet heranzuführen, ein wohnortnahes 
Bildungsangebot bereitzustellen und die Onlinerquote 
nachhaltig zu steigern. Seit 2016 finden die Kurse und 
Tabletsprechstunden unter ausschließlichem Einsatz 
von Tablet-PCs statt.

Partner

Das Projekt wird von vier Sponsoren (Classic Rock 
Radio, Radio Saarbrücken, Radio Salü, Saarländischer 
Wochenspiegel) unterstützt und kooperiert mit fast 350 
Projektpartnern (z.B. Vereine) im ganzen Saarland. 

Kurse und Tabletsprechstunden

In der laufenden 5. Kampagnenphase werden der 
dreistündige Einsteigerkurs „Kaffee-Kuchen-Tablet“, der 
dreistündige Aufbaukurs „Kommunikation mit Tablets“ 
und die zweistündigen Tabletsprechstunden angeboten. 
Einen Überblick über alle Angebote bietet der 
Onlinerland Terminkalender der zweimal jährlich er-
scheint. Die Kurse werden landesweit angeboten und 
sind praktisch ausgerichtet. Jedem Teilnehmer wird ein 
eigener Tablet-PC mit Internetzugang zur Verfügung 
gestellt und sofern die Institutionen und Vereine, bei 
denen die Veranstaltungen durchgeführt werden, nicht 
über einen eigenen Internetanschluss verfügen, wird 
dieser über ein Mobilfunknetz hergestellt. 
Die Tabletsprechstunden richten sich an Personen, die 
sich im Umgang mit dem Gerät noch unsicher fühlen 
und gerne in Anwesenheit einer hilfeleistenden Person 
üben möchten.

Internetseite/App

Kurstermine, Broschüren und aktuelle Informationen 
zur Kampagne finden sich auch auf der Internetseite 
www.onlinerlandsaar.de. 2017 wurde das Online-Ange-
bot von Onlinerland Saar um Erklärvideos, zum Beispiel 

www.olsaar.de ∙ facebook.com/OnlinerlandSaar
twitter.com/OnlinerlandSaar

31



Öffentlichkeitsarbeit (Auswahl)

In Kooperation mit der Arbeitskammer des Saarlandes 
fanden die saarlandweiten Aktionstage „Internet: mit 
Sicherheit!“ in allen Landkreisen statt. Darüber hinaus 
richtete die Kampagne zusammen mit dem Netzwerk 
Entwicklungspolitik im Saarland Projekttage „Chat 
der Welten im Onlinerland Saar“ aus und kooperierte 
mit dem Forschungsinstitut CISPA beim „Frühling der 
Cybersicherheit“ in der Congresshalle Saarbrücken. 
Außerdem wurden in Kooperation mit dem Ministeri-
um für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, der 
Saarland Medien GmbH, der carpe diem Filmproduktion 
und den saarländischen Landkreisen die saarländischen 
Filmwochen „30 gewonnene Jahre – positiver Blick aufs 
Älterwerden“ initiiert. 
Onlinerland Saar unterstützte das Projekt „Wir bleiben 
daheim! Wohnen im Verbund zuhause und mitten im 
Stadtteil“ des Diakonischen Werks an der Saar durch 
Tablet-Kurse, damit über die Digitalisierung neue 
Formen der Nachbarschaftshilfe entstehen können und 
eine eingeschränkte Mobilität durch eine virtuelle 
Vernetzung besser ausgeglichen werden kann. 
Weiterhin beteiligte sich die Kampagne an der europa-

weiten „Geh´ online Woche“, an der „UNESCO Global 
Media and Information Literacy Week“ und an der 
„BAGSO-Internetwoche“.

Informationsstände (Auswahl)

Informationsstand bei der 5. Merziger Seniorenmesse, 
Vortrag und Informationsstand bei der Veranstaltung 
„Wohnen und Leben im Alter“ des Seniorenbeirats Saar-
brücken in Güdingen + Saarbrücken, Vorträge, Work-
shops und Informationsstand der Kampagne Onliner-
land Saar beim LMS-Mediensommer mit mehr als 300 
Besuchern, Lernfest 2017 in Saarbrücken, Familienfest 
2017 in St. Wendel.

Internetnutzung im Saarland

77 % der Saarländerinnen und Saarländer sind nach 
dem Digital-Index der Initiative D21 online (Platz 12 
in der Gesamtübersicht der Bundesländer). Mit 59% 
bei der mobilen Internetnutzung liegt das Saarland auf 
Platz 11. Dies zeigt, dass mit der Umstellung auf mobile 
Endgeräte genau den Zeichen der Zeit gefolgt wird.

Hans-Joachim Neumeyer überreicht ein Tablet an einen Teilnehmer 

Onlinerland Saar

A
u
ft

a
k
tv

e
ra

n
st

a
lt
u
n
g
 i
n
 S

ch
w

a
lb

a
ch

32



Auftaktveranstaltung in Saarwellingen

Die Teilnehmer bei der Auftaktveranstaltung in Schwalbach 

Hans-Joachim Neumeyer überreicht ein Tablet an einen Teilnehmer 
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Media & Me – Backstage bei Medienberufen

Das Projekt Media & Me wurde 2016 von der Lan-
desmedienanstalt Saarland ins Leben gerufen und 
2016 und 2017 vom MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. 
durchgeführt. Ziel ist es, Angebote in der Großregion 
zu bündeln und dem Mediennachwuchs mit einem 
umfassenden und crossmedialen Qualifizierungspro-
gramm grundlegende journalistisch-technische Fer-
tigkeiten zur Berufsorientierung in den Medienberufen 
zu vermitteln. Das Besondere an dem Projekt ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von über 20 
beteiligten (Medien-) Unternehmen und Institutionen 
aus dem Saarland, der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens/Ostbelgiens sowie aus Lothringen und 
Luxembourg.

Als Schirmherr konnte Jan Hofer, 
Chefsprecher der ARD-Tagesschau, 
gewonnen werden.

Ziel des Projektes

Durch eine Teilnahme an Media & 
Me - Backstage bei Medienberufen 
gewinnen junge Erwachsene aus 
der Großregion zum einen Ein-
blicke in die Medienlandschaften 
der beteiligten Länder und in die 
Herausforderungen der länder-
übergreifenden Berichterstattung. 
Zum anderen hilft ihnen das Projekt bei der Berufso-
rientierung im breiten Feld der Medienberufe und sie 
können erste journalistische Medienprodukte unter 
professioneller Anleitung erstellen. Media & Me bün-
delt die Angebote in der Großregion und bietet somit 
dem Nachwuchs eine strukturierte Qualifizierung an. 
Hierbei werden den Teilnehmenden nicht nur Medi-
enkompetenz, journalistisch-technische Fähigkeiten, 
Kenntnisse im Medienrecht und in der Medienethik 
vermittelt, sondern sie werden gleichzeitig für regio-
nale und interregionale Berichterstattung sensibilisiert 
und lernen, politische, wirtschaftliche und kulturelle 

Zusammenhänge – auch im Hinblick auf Marketingas-
pekte - zu verstehen und zu interpretieren. 
Durch die thematischen Schwerpunkte in den Berei-
chen Print, Radio, Online- und TV-Journalismus sowie 
Marketing und praktische Schulungen bei den Projekt-
partnern in den Regionen, bauen die Teilnehmer früh-
zeitig ein berufliches Netzwerk auf. Sie können nach 
Absprache mit den Projektpartnern eigene Beiträge in 
den Publikationen bzw. Programmen der Veranstalter 
veröffentlichen und so erste Berufserfahrungen und 
Arbeitsproben sammeln.
Die Partner leisten mit dem Projekt einen Beitrag zur 
Sicherung und zum Ausbau des Medienstandortes 
Großregion und sensibilisieren den Nachwuchs für die 
stärkere Medien-Fokussierung auf die Chancen der 
Großregion.

Modulares Schulungssystem: 

In einem modularen Schulungssys-
tem durchlaufen die Nachwuchsme-
dienmacher ein Programm, das sie 
auf den Berufsalltag von Journalis-
ten und Medienexperten vorbereitet. 
Sieben mehrtägige Module mit je-
weils unterschiedlichen Schwerpunk-
ten wurden von den Teilnehmenden 
durchlaufen.

Am Ende der Qualifizierungsmaß-
nahme erhalten die Absolventen und 

Absolventinnen im Rahmen einer feierlichen Verab-
schiedung ein Zertifikat über ihre Teilnahme. 

Zur weiteren Durchführung, Fortentwicklung und 
Etablierung des Projekts wurde ein Antrag auf Be-
willigung von EFRE-Fördermitteln im Rahmen des 
Programms INTERREG V A Großregion 2014-2020 bei 
der Europäischen Union eingereicht. Leider hat der 
Lenkungsausschuss Ende November 2017 die Ableh-
nung der Förderung beschlossen. 
Es wird aber eine Fortführung des Projektes mit Hilfe 
anderer Finanzierungsmitteln angestrebt. 

Me
Backstage BEI Medienberufen

Die Teilnehmer von Media & Me mit Schirmherr Jan Hofer und Vertretern der LMS und des MedienNetzwerks SarLorLux

www.media-and-me.de ∙ facebook.com/mediaandme.backstage
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Die Teilnehmer von Media & Me mit Schirmherr Jan Hofer und Vertretern der LMS und des MedienNetzwerks SarLorLux
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das erbe on tour
Die Landesregierung hatte die Ausstellung „DAS ERBE“ in Landsweiler-Reden initiiert, um auch nach dem Ende des 
Kohlebergbaus im Saarland an die kulturelle und historische Bedeutung der bergbaugeprägten Zeit zu erinnern. 
Nach der Schließung wurde sie digitalisiert und wird seither zusammen mit Museen, Kultureinrichtungen und Archi-
ven im Google Cultural Institute (App: Google Arts & Culture) präsentiert. Diese digitale Fassung ist das Herzstück 
der Wanderausstellung „Das ERBE on Tour“. 
Im Medienkompetenzprojekt „Das ERBE on Tour“ des MedienNetzwerks SaarLorLux e. V. (MNS) wird anhand der 
virtuellen Exponate die Geschichte des Saarlandes digital erlebbar gemacht, die Medienkompetenz der Besucherin-
nen und Besucher gestärkt und Kulturvermittlung in der digitalen Welt angeregt.

Dabei lassen digitalisierte Exponate, virtuelle Ausstellungsräume, historische Filmdokumente und Virtual Reality 
die Besucherinnen und Besucher in die Geschichte des saarländischen Bergbaus eintauchen. Mit Hilfe von moder-
nen Erlebnismöglichkeiten werden sie mit Tablets, Smartphones und VR-Brillen von stillen Betrachtern zu aktiven 
Erforschern auf Entdeckungsreise. Noch nie dagewesene Perspektiven eröffnen sich, ein ganz modernes Erfahren 
von Kultur und Geschichte über Generationen hinweg wird geboten. Zur Teilnahme ist lediglich eine Anmeldung 
beim Projektteam erforderlich.
Die 12 Aktionstage im Berichtsjahr (von insgesamt 20) wurden in drei Modulen durchgeführt, wobei der Schulvor-
mittag entweder durch die Nachmittagsveranstaltung oder den Abend der Begegnung ergänzt wird:

1. Am Vormittag gibt es für interessierte Schulen eine Präsentation der digitalen Ausstellung für Klassen ab dem 
5. Schuljahr. Die Vorführung hat die Dauer einer Schulstunde und steht unter dem Motto „Geschichte wird le-
bendig – Das Zeitalter der Industrialisierung durch virtuelle Unterrichtswelten erlebbar und erfahrbar machen“. 
Die Realisierung erfolgt an einzelnen Stationen unter Einbindung von Tablets, Virtual Reality Cardboards und 
dem neuen Programm „Expedition“, der virtuelle Klassenausflug in das „Erlebnisbergwerk Velsen“.

2. Kaffee, Kuchen und Glückauf: Im Mittelpunkt des Nachmittages steht das eigene Erleben und Ausprobieren 
der virtuellen Welt nach einer kurzen fachlichen Einführung in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen. Die 
Besucherinnen und Besucher des Senioren- und Familiennachmittags erleben digitale Kultur unter Einbindung 
von Virtual Reality, Tablets und Smartphones.

3. Abend der Begegnung: Unter Einbeziehung von Partnern vor Ort, z. B. Städte, Vereine und Gemeinden, wird 
ein geselliger Abend rund um den saarländischen Bergbau mit „Das ERBE on Tour“ und einem bunten Rahmen-
programm gestaltet. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierte.

Die weiteren bewilligten Aktionstage werden in 2018 durchgeführt, eine Fortführung des Projekts ist bereits zu-
gesagt. Das Projekt wird von der RAG-Stiftung und der Staatskanzlei des Saarlandes gefördert, die Projektleitung 
liegt bei der Landesmedienanstalt Saarland. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer 
übernommen.

facebook.com/ERBEonTour ∙ www.das-erbe-ontour.de

Das ERBE on Tour in der Staatskanzlei des Saarlandes 
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,,Abend der Begegnung‘‘ in Quierschied: Eröffnung durch den Saarknappenchor

Das ERBE on Tour in der Staatskanzlei des Saarlandes Tobias Hans bei „Kaffee, Kuchen, Glückauf“ in Neunkirchen

Uwe Conradt, Staatssekretär Jürgen Lennartz und Dr. Gerd Bauer

Christian Müller beim ‚‚Abend der Begegnung‘‘ in Püttlingen
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#DoppelEinhorn
Am 23. Mai 2017 wurde das Modellprojekt #DoppelEinhorn vom Verein MedienNetzwerk und der Landesmedienan-
stalt Saarland gestartet. Das #DoppelEinhorn wirbt in den sozialen Medien und im öffentlichen Raum für Demokra-
tie und Meinungsfreiheit und setzt gleichzeitig ein Zeichen gegen Hass und Hetze. Es richtet sich in erster Linie an 
junge und jung gebliebene Menschen.

Im Jahr 2017 wurden vom #DoppelEinhorn vielfältige Aktionen durchgeführt:  
Kampagnen für Demokratie und Meinungsfreiheit auf den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram. 
Dabei wurde mit den Nutzern interagiert und auf sympathische Art und Weise für das Projekt geworben. 

Postkartenaktion im Saarland: An unterschiedlichen Orten verteilte das Team des Projektes kostenlose Postkarten 
mit Botschaften des #DoppelEinhorns. 

Präsenz im Saarland: Auf verschiedenen Veranstaltungen im Saarland, beispielsweise beim Lernfest in Saarbrü-
cken oder beim Familienfest in St. Wendel, war das #DoppelEinhorn mit einem Stand präsent. Mit einer Fotoaktion 
wurden Jugendliche zum Mitmachen motiviert. 

Der Höhepunkt des Jahres war die Jugendkonferenz „Dein Netz und Deine Meinung“, die am 16. Dezember 2017 
in Saarbrücken stattfand. In verschiedenen Workshops brachten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 
Ideen ein, wie man sich gegen Hass in ihrem Netz stark macht und wie sie sich für Meinungsvielfalt und Demokra-
tie einsetzen können. Hierbei bekam das DoppelEinhorn Unterstützung von saarländischen Influencern und Social 
Media-Profis, wie beispielsweise von YouTube-Experte Robin Klein von „Ungekocht geniessbar“.

Das Modellprojekt wird mit Mitteln des Bundesprogrammes „Demokratie Leben!“ über das Sozialministerium geför-
dert. Eine Fortführung im Jahr 2018 ist vorgesehen. 

facebook.com/DoppelEinhorn ∙ twitter.com/DoppelEinhorn ∙ instagram.com/DoppelEinhorn
 

Die Teilnehmer der Jugendkonferenz ‚‚Du und deine Meinung‘‘ 
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Landtagsabgeordneter Alexander Zeyer und LMS-Direktor Uwe Conradt

www.doppeleinhorn.org
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Landtagsabgeordneter Alexander Zeyer und LMS-Direktor Uwe Conradt

‚‚Schorsch‘‘, Bundestagsabgeordnete Nadine Schön, Ministerin Monika Bachmann, Knut Meierfels 
von bigFM und Uwe Conradt

Dr. Anja Zimmer (Direktorin der mabb Berlin) & 
Dr. Tobias Schmid (Direktor der Landesmedienanstalt NRW) 
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Seit 1997 bildet die LMS Mediengestal-
ter Bild und Ton aus. Sie organisiert 
zudem federführend seit mehreren 
Jahren überbetriebliche Unterweisungs-
maßnahmen zur Qualitätssteigerung für 
alle Ausbildungsjahrgänge. Die Unter-
weisungsmaßnahmen wurden in den 
Jahren 2015 bis 2017 vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Ver-
kehr finanziell gefördert.

Die Auszubildenden der LMS produ-
zierten im Berichtsjahr zahlreiche 
Videospots zu unterschiedlichsten The-
men (z. B. von Stationen des Zentrums 
für digitale Kompetenz, zu häufig ge-
stellten Fragen im Rahmen des Projekts 
Onlinerland Saar), begleiteten Veran-
staltungen (z. B. Frühling der Cyber-
sicherheit des CISPA) und zeichneten 
u. a. die Saarbrücker Medienimpulse / 
Mediengespräche auf. 
Mit Projektarbeiten wie z. B. Tutorials 
zu Erklärvideos oder der 360° Kamera 
ergänzten die Auszubildenden ihre 

ausbildung
mediengestalter bild und ton

Fertigkeiten und Fähigkeiten im Rah-
men der Ausbildung in der LMS.

Im Februar beteiligten sich die 
LMS-Azubis außerdem mit einem 
Kurzfilm an einem bundesweit ausge-
strahlten Sendeblock zum Safer-Inter-
net-Day. 

Der Auszubildende im 3. Lehrjahr 
schloss seine Ausbildung als lan-
desbester Prüfungsteilnehmer unter 
besonderer Anerkennung der IHK 
Saarland ab. 

2017 wurden die Auszubildenden 
Mediengestalter der LMS zu verschie-
denen Medienunternehmen (u. a. 
RADIO SALÜ, bigFM, Saarländischer 
Rundfunk, LEICO-Tonstudios, Network 
Movie (ZDF-Produktion) abgeordnet, 
wo sie unter produktionsrelevanten 
Bedingungen praktische Erfahrungen 
im jeweiligen Spezialgebiet sammeln 
konnten.

Abteilungsleiterin Karin Bickelmann, landesbester Prüfungsteilnehmer und ehemalig. Auszubildender  der LMS Steffen Wessler und Uwe Conradt.
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Abteilungsleiterin Karin Bickelmann, landesbester Prüfungsteilnehmer und ehemalig. Auszubildender  der LMS Steffen Wessler und Uwe Conradt.

41



Die LMS gründete im Januar 1998 gemeinsam mit dem Saarland die Gesellschaft zur Medienförderung Saarland 
- Saarland Medien-GmbH (SLM). Geschäftsführer der Gesellschaft ist der Direktor der LMS. In den Aufsichtsrat 
entsenden das Saarland und die LMS jeweils drei Mitglieder. Amtierender Vorsitzender ist Prof. Dr. Stephan Ory 
(LMS), sein Stellvertreter Dr. Christopher Wolf (Saarland). Die beiden Gesellschafter stellen je Amtsperiode den 
Aufsichtsratsvorsitzenden im Wechsel. 

Die SLM unterstützt Filmschaffende und setzt sich für die Stärkung des Film- und Medienstandortes Saarland / 
Großregion ein.

die saarländische filmförderung
und filmcommission

Förderausschreibung, Förderausschuss und Fördervergabe

Am 06. Juli 2017 wurden insgesamt 85.000 Euro für die Förderung der Stoffentwicklung, der Projektentwicklung 
und der Produktion von Filmvorhaben ausgeschrieben. Zum Ende der Einreichfrist am 01. September 2017 konn-
ten dabei insgesamt 42 Anträge registriert werden.
Der Förderausschuss 2017 setzte sich aus drei stimmberechtigten Mitgliedern (Marisa Winter, Jürgen Fried und 
Thorsten Hary) zusammen. Bei der Ausschusskonstellation wurde darauf geachtet, dass sowohl wirtschaftliche, als 
auch künstlerische und gesellschaftspolitische Kriterien bei der Förderempfehlung Berücksichtigung fanden. Der 
Geschäftsführer folgte der Empfehlung des Förderausschusses, woraufhin die Saarland Medien 84.960 Euro an 
folgende Projekte vergab:

Institutionelle Förderung

Die Saarland Medien gewährte auch im Jahr 2017 institutionelle Förderungen.
- Kino 8 ½ (Förderung: 48.000 Euro)
- Kinowerkstatt St. Ingbert (Förderung: 36.000 Euro)
- Saarländisches Filmbüro e. V. (Förderung: 26.000 Euro plus 8.000 Euro für die „Filmschau Großregion“)
- Filmfestival Max Ophüls Preis (Förderung: 30.000 Euro plus 7.500 Euro für den Dokumentarfilmpreis)
- Kreiskinderkino Merzig-Wadern (Förderung: 3.100 Euro)
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ZDF-Krimi Reihe: „In Wahrheit...“

Die Ausstrahlungen der ersten Folge In Wahrheit - Mord am Engelsgraben auf ARTE und ZDF sahen insgesamt 7,8 
Mio. Zuschauer. Der Reihenauftakt war somit überaus erfolgreich. Die zweite Folge des ZDF Saarland Krimis In 
Wahrheit - Tödliches Geheimnis wurde im November 2017 abgedreht. Insgesamt waren diesmal 13 Saarländer im 
Stab, darunter auch die erste Aufnahmeleitung. 

Veranstaltungen

Mit insgesamt 16 Veranstaltungen sorgte SLM für ein Angebot, das sowohl die Kenntnisse der saarländischen 
Filmschaffenden vertiefte, als auch saarländische Filme einem breiten Publikum präsentierte. Zu den erfolgreichs-
ten Veranstaltungen zählte insbesondere der traditionelle Empfang der Saarland Medien beim Filmfestival Max 
Ophüls Preis, die neu etablierte Saarländische Filmwoche und der öffentliche Vortrag des Set-Decorators Bernhard 
Henrich, der für seine Arbeit an dem Hollywood Block-Buster Bridge of Spies für den Oscar und den BAFTA-Award 
nominiert wurde. 

Location/Production Guide

Zum Ende des Jahres 2017 beinhaltete der Location Guide insgesamt 755 Locations, davon 453 aus dem Saarland. 
Der Production Guide umfasste insgesamt 282 Mitglieder, wovon 213 aus dem Saarland stammen. Der Relaunch 
der beiden Internetseiten wurde abgeschlossen.

www.saarland-medien.de ∙ facebook.com/SaarlandMedien ∙ twitter.com/saarlandmedien ∙ instagram.com/saar-
land_medien ∙ location-guide.eu ∙ production-guide.eu ∙ facebook.com/LocationGuide

Bernhard Henrich nach dem Vortrag über seine Arbeit als Set-Decorator

Jörn Michaely 
Moving story media
Caroline Koob
Jörn Michaely 
Marc Misman
Nikolaj Woroschilow 
Nora Mazurek 
Tim Klein
Carpe Diem Film & TV Produktion
Klaus Gietinger 

Martin Wendel 
Roman Eich 
Susanne Franz 

Angsthasen (1-3)
Die Röchlings und die Völklinger Hütte 
Das Statut
Unterwasser klingen alle Schreie dumpf
Happy Hour
INRA
Was ich von mir weiß 
Tapetenwechsel
Robert Schuman - Sein Wirken für Europa 
Helena Demuth - Ein Dinner zu essen, das ich nicht   
zubereitet habe, das ist das Glück 
Mitgenommen
Hype and/or Revolution 
Closed Premises 

10.000 €
10.000 €
  9.700 €
  9.000 €
  9.000 €
  6.500 €
  6.000 €
  6.000 €
  5.310 €
  4.300 €

  4.300 €
  4.000 €
     850 €

Warm Up -Party zu ‚‚In Wahrheit: Mord am Engelsgraben‘‘

MOP-Empfang auf der Berlinale 2017 
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Bernhard Henrich nach dem Vortrag über seine Arbeit als Set-Decorator

Warm Up -Party zu ‚‚In Wahrheit: Mord am Engelsgraben‘‘

Jürgen Lennartz, Charlotte Britz, Svenja Böttger und Uwe 
Conradt beim MOP-Empfang

Pressefoto zu ‚‚In Wahrheit: Mord am Engelsgraben‘‘

MOP-Empfang auf der Berlinale 2017 Die von der Filmförderung geförderten Filmemacher
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technik 
Auch in 2017 schritt die Digitalisierung der Rundfunk-
versorgung weiter voran. Der in 2017 unter Moderati-
on der Medienanstalten an einem Runden Tisch unter 
Beteiligung der LMS weiter betriebene Umstieg auf 
DVB-T2 HD ermöglichte dabei den Saarländerinnen und 
Saarländern erstmalig einen digitalen terrestrischen 
Fernsehempfang, bei dem nicht nur öffentlich-rechtli-
che, sondern auch Angebote der beiden großen privaten 
Senderfamilien empfangbar sind – ein Mehr an Wettbe-
werb auf dem Fernsehempfangsmarkt, das die bisherige 
terrestrische Randlage des Landes zumindest im Groß-
raum Saarbrücken beseitigen kann. Auch die fortdau-
ernden Bemühungen der LMS um eine Digitalisierung 
des Radios erfuhren in 2017 zusätzliche Impulse. Die 
vollständige Digitalisierung zunächst des Fernseh- und 
dann auch des Radioempfangs in Deutschland ist in 
2017 wieder ein Stück näher gerückt. 

Die vollständige Digitalisierung des Fernsehempfangs ist 
auf der Zielgeraden – das belegten die Zahlen des 
Digitalisierungsberichts 2017 der Medienanstalten. Auch 
die technische Qualität des Empfangs steigt zuneh-
mend: 25,2 Millionen Haushalte empfangen Fernsehen 
bereits in HD-Qualität. Der Anteil der HDTV-Haushalte 
in Deutschland ist damit innerhalb eines Jahres von 
53,1 auf 65,7 Prozent gestiegen. Eine Steigerung ist 
auch bei Video auf Abruf zu verzeichnen: gut ein Drittel 
der deutschen Bevölkerung nutzt diese Dienste. Das 
sind zwei zentrale Ergebnisse des Digitalisierungsbe-
richts 2017 der Medienanstalten, der heute in Berlin 
vorgestellt wird.

Ein Grund für das HD-Wachstum ist der Umstieg auf 
DVB-T2 HD in der Terrestrik, der in vielen Ballungsräu-
men einschließlich des Saarlandes zum 29. März 2017 
erfolgte. Erstmals empfangen rund zwei Millionen 
Haushalte HDTV über Antenne. Von den Antennenhaus-
halten waren zu Beginn des Umstiegs 73,8 Prozent be-
reits auf DVB-T2 HD umgestiegen. Der mit der Umstel-
lung auf den neuen Standard einhergehende Umstieg 
bedeutet aber auch: aktuell empfangen nur noch 7,4 
Prozent der TV-Haushalte Fernsehen über die Terrestrik.

Etwas hinzugewonnen hat IP-TV mit aktuell 6,9 Prozent 
der TV-Haushalte. Unverändert gleichauf an der Spitze 

liegen mit 45,7 und 45,9 Prozent Satellit und Kabel. 
Gleichzeitig schreitet die Digitalisierung des Empfangs 
weiter voran, nachdem im Kabel noch einmal 6,5 
Prozentpunkte mehr digitales Fernsehen empfangen als 
im Vorjahr. Mit 88,6 Prozent digitaler Kabel-Haushalte 
ist die Abschaltung des analogen Kabels in Sichtweite. 

Auch wenn im Bevölkerungsdurchschnitt das klassische 
Fernsehen mit 69 Prozent weiterhin die Bewegtbildnut-
zung dominiert, schauen die Jüngeren bereits mehr auf 
Abruf als linear: bei den 14- bis 29-Jährigen liegt der 
Video-on-Demand-Anteil bei 45 Prozent und der des 
Fernsehens bei 38 Prozent. Insgesamt nutzen schon 
71,3 Prozent der 14-29-Jährigen das VoD-Angebot, 
während der Anteil in der Gesamtbevölkerung noch 
bei 35,7 Prozent oder 24,8 Millionen VoD-Nutzern in 
Deutschland liegt.

Die analoge Verbreitung von Rundfunkinhalten im Kabel 
nähert sich dem Ende. Im Juni 2017 hat der Kabelnetz-
betreiber Unitymedia in den Ländern Baden-Württem-
berg, Hessen und Nordrhein-Westfalen die analoge 
Ausstrahlung der Fernsehprogramme in seinem 
Kabelnetz beendet. In den Ländern Bayern und Sachsen 
besteht eine gesetzliche Vorgabe für einen Umstieg auf 
eine rein digitale Verbreitung bis Ende 2018. Auch 
andere Kabelnetzbetreiber arbeiten an ihren Umstiegs-
prozessen und Zeitplänen. Dies gilt auch für das 
Saarland.

Die Medienanstalten moderieren seit Mitte 2016 einen 
Runden Tisch zum Kabel-Analog-Digital-Umstieg mit 
Kabelnetzbetreibern, Rundfunkveranstaltern, Vertretern 
der Wohnungswirtschaft und Branchenverbänden. In 
den Gesprächen, die vorab kartellrechtlich geprüft und 
für unbedenklich erklärt wurden, werden ein gemeinsa-
mes Verständnis für den komplexen Umstieg entwickelt 
und die Grundzüge einer neutralen Kommunikation 
festgelegt. Für die Umsetzung der regionalen Abstim-
mungs- und Kommunikationsmaßnahmen wurde im 
November 2017 ein Projektbüro gegründet. Dessen 
wesentliches Ziel ist es, eine neutrale Dachkommunika-
tion zur Analogabschaltung im Kabelnetz zu entwickeln, 
um die Öffentlichkeit frühzeitig über die Umschaltung 
von analog auf digital zu informieren. Das Projektbüro 
„Digitales Kabel“ stellt unter der Webseite www.digita-
leskabel.de Informationen zum Umstieg bereit.
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Die Digitalisierung des Fernsehens in Deutschland 
beschränkt sich nicht mehr auf die Verbreitungswege 
Terrestrik, Kabel, Satellit und IPTV. Diese Digitalisie-
rung der Verbreitungs-Infrastruktur geht einher mit 
digitalen Geschäftsmodellen, die nicht mehr nur auf 
die klassische Fernseh-Empfangssituation, sondern 
auf die Möglichkeiten einer konvergenten Medienwelt 
setzen: Immer mehr TV-Geräte sind „smart“, gleich-
zeitig mit dem Internet verbunden und ermöglichen 
den direkten Zugriff z. B. auf Mediatheken der Fern-
sehveranstalter sowie Videoangebote auf Abruf. Auch 
auf dem Fernseh-Bildschirm verwischen zunehmend 
die Grenzen zwischen Massen- und Individualkom-
munikation: Social-Media-Angebote halten parallel 
zum klassischen Fernsehen ebenso Einzug ins Wohn-
zimmer wie der E-Mail-Account. 

Auch der digitale terrestrische Radioempfang entwi-
ckelte sich 2016 positiv. Die DAB+-Reichweitenstudie 
2017 weist signifikante Reichweiten von DAB+-Pro-
grammen aus. Ab 2018 wird sie erstmals unter dem 
Dach der agma erhoben und in der MA Audio ausge-
wiesen. So haben spätestens ab Herbst 2018 dann 
vor allem bundesweite DAB+-Angebote die Chance 
auf eine faire Vermarktung. Täglich hören rund 2,5 
Millionen Personen über 14 Jahre in Deutschland 
Radio über DAB+. 29 Minuten tägliche Hördauer ver-

zeichnen DAB+-Programme im Schnitt bei Personen 
mit einem Digitalradio. Mit 14 Prozent entfällt damit 
hier bereits ein beachtlicher Anteil ihrer Radionut-
zung auf DAB+. Die Ergebnisse der DAB+-Reichwei-
tenstudie zeigen zudem: DAB+-Programme werden 
überall dort besonders stark genutzt, wo bereits in 
vielen Haushalten DAB+-Geräte verfügbar sind und 
ein breites Programmangebot aus öffentlich-rechtli-
chen und privaten DAB+-Angeboten vorhanden ist, 
wie zum Beispiel in Hessen oder Bayern. 

Den positiven Trend bestätigen auch die neuen Zah-
len aus dem Digitalisierungsbericht 2017: Rund 11 
Millionen Personen über 14 Jahre (entspricht 15,7 
Prozent der Bevölkerung) haben demnach in 
Deutschland Zugang zu einem DAB+-Radiogerät 
– das sind gut 1,4 Millionen Personen mehr als im 
Vorjahr. DAB+ liegt damit als Radioempfangsmög-
lichkeit erstmals vor Kabel und Satellit. Es hat sich 
als relevanter 
dritter Übertragungsweg neben UKW und IP fest im 
Markt etabliert. Ein zweiter bundesweiter DAB+-Mul-
tiplex, der von der ZAK in 2016 für einen 
Plattformbetrieb ausgeschrieben wurde, soll diese 
Entwicklung weiter beschleunigen.
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forschung:
fakten ermitteln, 
entwicklungen erkennen

Medien- und Programmforschung leisten für die Lan-
desmedienanstalten einen wichtigen Beitrag zur Bewer-
tung der Medienlandschaft und Medieninhalte. Die LMS 
beteiligt sich im Rahmen der Zusammenarbeit regelmä-
ßig an der Vergabe von gemeinsamen Gutachten und 
Forschungsprojekten. Von besonderer Bedeutung sind 
hierbei die kontinuierliche Fernsehprogrammforschung, 
die im jährlichen „Content Bericht“ dokumentiert wird 
und der „Digitalisierungsbericht“, der den Fortgang der 
Digitalisierung des Rundfunkempfangs in Deutschland 
beschreibt. Die Berichte informieren nicht nur über den 
jeweiligen Sachstand, durch ihre Kontinuität bilden sie 
auch eine wichtige Grundlage für Richtungsentscheidun-
gen, die durch die Gemeinschaft der Medienanstalten zu 
treffen sind.

Google und die Bundestagswahl

Die LMS nahm zusammen mit fünf weiteren Landes-
medienanstalten das Wahljahr 2017 zum Anlass für 
ein Forschungsprojekt über den möglichen Einfluss von 
Suchalgorithmen auf die Meinungsbildung. Unter der 
Leitung der Informatik-Professorin Dr. Katharina Anna 
Zweig von der Technischen Universität Kaiserslautern 
erforschte „#Datenspende: Google und die Bundes-
tagswahl 2017“ die Nachrichtensuchmaschine Google 
News auf Unterschiede in den Suchergebnissen je nach 
persönlichen Nutzerprofilen und Standorten. Im Verlauf 
der Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass 
es durchaus möglich ist, anhand qualitativer Analyse 
von Ergebnissen auf die meinungsbildende Wirksamkeit 
der Algorithmen zu schließen. Erste Ergebnisse der Stu-
die werden im Februar 2018 in Berlin präsentiert, ein 
Abschlussbericht folgt im Mai 2018.

Bezogen auf die landesspezifischen Aufgaben hat die 
LMS zudem folgende Maßnahmen durchgeführt

Reichweitenanalyse Hörfunk

Die Reichweitenanalyse Hörfunk (Media Analyse MA) 
erhebt in zwei Befragungswellen pro Jahr die Hörerzah-
len der Radioprogramme. Die MA-Zahlen bilden eine 
wichtige Grundlage für die Berechnung der Werbepreise 
und sind somit von zentraler Bedeutung für die Refinan-
zierung privater Radioveranstalter. Seit 2013 werden 
mit Unterstützung der LMS im Saarland statt regulär 
1.500 insgesamt über 2.000 Personen zu ihrer Radio-
nutzung befragt. Hierdurch werden kleinere Radioan-
bieter genauer erfasst und sollen starke Schwankungen 
zwischen den einzelnen Erhebungen vermieden werden. 
Die wesentlichen Ergebnisse werden veröffentlicht.

Programmanalyse 
saarländischer Radiosender

Alle zwei Jahre wird eine Programmanalyse privater 
saarländischer Hörfunkprogramme durchgeführt hin-
sichtlich ihrer Programmstruktur und Programminhalte, 
Aspekten der Programmqualität, ihrer Programmprofile 
und der Positionierung der Sender zueinander.
Die jüngste Programmanalyse 2016 erfasste mit einer 
Stichprobe von insgesamt 588 Stunden die Program-
me bigFM Saarland, Classic Rock Radio, Radio Hom-
burg, Radio Neunkirchen, Radio Saarbrücken, Radio 
Saarschleifenland und Radio Salü. Auf Beschluss des 
Medienrats im Dezember 2017 wird auch 2018 eine Pro-
grammanalyse durchgeführt.

Vielfaltsbericht

Sowohl die Ergebnisse der Programmanalyse Hörfunk 
als auch eines Gutachtens des Medien Instituts Prof. Dr. 
Vlasic zum regionalen Werbemarkt fanden Eingang in 
den ersten Vielfaltsbericht der LMS gemäß § 69 Abs. 3 
SMG.
Er wurde im August 2017 der Öffentlichkeit in dieser er-
weiterten Fassung präsentiert. Der Bericht zur Entwick-
lung der Medienvielfalt im Saarland ist an den Landtag 
und die Landesregierung gerichtet und steht unter dem 
Titel „Digitalisierung und Verantwortung“. Er leistet ei-
nen Beitrag zur Schaffung von Transparenz über die Me-
dienakteure und die Beteiligungsverhältnisse, informiert 
über aktuelle Trends im Medienbereich und warnt vor 
bestehenden und möglichen Gefährdungslagen. Dabei 
kommt die LMS insgesamt zum Fazit, dass das Saarland 
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ein hohes Maß an Medienvielfalt im Hörfunk und 
Telemedienbereich aufweist und der private Rundfunk und neue 
Akteure im Telemedienbereich einen Beitrag zur Erhöhung der 
Meinungsvielfalt leisten und damit eine nicht zu unterschätzen-
de Aufgabe in der demokratischen Gesellschaft wahrnehmen.

Der Vielfaltsbericht, die Programmanalysen und der 
Endbericht zum Forschungsprojekt „Google und die 
Bundestagswahl“ sind über die Website der LMS abrufbar.
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öffentlichkeitsarbeit
Die LMS informiert die Öffentlichkeit auf unter-
schiedlichen Kanälen über ihre Arbeit und neue 
Entwicklungen in der Welt der Medien. Generelles 
zur Medienlandschaft im Saarland, zu rechtlichen 
Grundlagen sowie zu den Angeboten unseres 
MedienKompetenzZentrums (MKZ) finden sich 
unter www.LMSaar.de. Über aktuelle Ereignisse 
informieren wir zudem per Pressemitteilung, über 
unsere Facebook-Auftritte sowie über Twitter und 
Instagram. Filmbeiträge zu unseren Veranstaltun-
gen und Arbeiten unserer Auszubildenden Medien-
gestalter Bild und Ton können auf unserem You-
Tube-Kanal unter www.youtube.com/user/lmsaar 
abgerufen werden. 

Pressemitteilungen und Facebook

Im Berichtsjahr hat die LMS 35 eigene Pressemit-
teilungen veröffentlicht. Über den Facebook-Auftritt 
der LMS und den ihres MedienKompetenzZent-
rums wurden insgesamt 605 Beiträge gepostet 
und damit eine Gesamtreichweite von 530.309 mit 
880.089 Impressionen erzielt.
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Saarbrücker Medienimpulse 

Auf dem Themenportal www.medien-impulse.de wer-
den Beiträge von Experten zu zentralen Themen aus 
dem Medienbereich gebündelt, z. B. zu Künstlicher 
Intelligenz, der Macht von Algorithmen, Fake News 
und dem Einfluss von neuen technischen Trends auf 
die Meinungsvielfalt. Im Berichtsjahr wurden u. a. 
Beiträge veröffentlicht mit: Peter Altmaier, Chef des 
Bundeskanzleramts, Helmut Gebauer, Geschäftsfüh-
rer des Saarländischen Wochenspiegel-Verlags, Peter 
Stefan Herbst, Chefredakteur der Saarbrücker Zei-
tung, Reinhard Karger vom Deutschen Forschungs-
zentrum für künstliche Intelligenz (DFKI), Lothar 
Keller - RTL-Nachtjournal, Birgit Kimmel, Pädago-
gische Leiterin der EU-Initiative klicksafe, Dr. Eva 
Ellen Wagner vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 
Völker- und Europarecht, Medienrecht der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Ulli Wagner, Vorsitzen-
de des Saarländischen Journalistenverbands, und 
Prof. Dr. Katharina Zweig, Professorin für Informatik 
an der der TU Kaiserslautern und Mitbegründerin der 
Initiative Algorithm Watch.

   

Veröffentlichungen

Die LMS hat 2017 einen Bericht zur Entwicklung 
der Medienvielfalt veröffentlicht. Der für Landtag 
und Landesregierung erstellte Bericht war Gegen-
stand einer ausführlichen Debatte im für Medien-
fragen zuständigen Ausschuss des Landtages des 
Saarlandes und fand dort, wie auch bei Anbietern 
im Saarland, positive Resonanz (www.lmsaar.de/
service/publikationen/). 

www.lmsaar.de ∙ facebook.com/landesmedienanstalt ∙ facebook.com/mkzlmsaar ∙ twitter.com/LMS_direkt ∙ 
twitter.com/mkzlmsaar ∙ instagram.com/mkz_lms ∙ www.medien-impulse.de ∙ twitter.com/medien_impulse
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Tag der Pressefreiheit 2017

Peter Altmaier beim Medienabend 

Minister Ulrich Commerçon im Betaraum 

Fotos vom LMS-Mediensommer 2017

51



nutzung, über Gefahren der Meinungsmanipulation und 
Veränderungen von Meinungsbildungsprozessen durch 
soziale Medien.

Beim LMS-Mediensommer, der 2017 Premiere feierte, 
öffnete die LMS ihre Türen für rund 300 Gäste, die sich 
in 13 Vorträgen und 21 Workshops ein Bild über die 
Aufgaben der LMS machen und sich an zahlreichen 
Projektständen über aktuelle Themen informieren 
konnten. Als Ehrengast nahm der Präsident des Parla-
ments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 
Alexander Miesen, teil. 

Gemeinsam mit Medienstaatssekretär Jürgen Lennartz 
hat LMS-Direktor und Geschäftsführer der Saarland 
Medien, Uwe Conradt, im Mai zu einem Saarland-Emp-
fang auf der Digital-Konferenz re:publica eingeladen. 
Beim Empfang, der unter dem Motto „Lernen und Han-
deln in der Digitalen Welt“ stand, wurde unter anderem 
das Projekt „Das Erbe on Tour“ vorgestellt. 

Darüber hinaus hat die LMS diverse kleinere Veranstal-
tungen sowie zahlreiche Workshops und Seminare für 
unterschiedliche Zielgruppen ihres MedienKompetenz-
Zentrums angeboten. So hat sie 2017 mit Online-El-
ternabenden ein neues Veranstaltungsformat einge-
führt, bei dem Eltern und pädagogische Fachkräfte bei 
einer live übertragenen Internetkonferenz Gelegenheit 
haben, dem Team der LMS Fragen rund um das Thema 
Medienerziehung zu stellen. Weiterhin beteiligte sie sich 
am 3. Saarländischen Medienkompetenztag und hat ge-
meinsam mit dem saarländischen Bildungsministerium 
den Medienwettbewerb DigiSaar ins Leben gerufen.

Um den Stellenwert von Informations- und Meinungs-
freiheit, Jugend- und Verbraucherschutz sowie Medien-
kompetenz gegenüber der Öffentlichkeit zu verdeutli-
chen, lädt die LMS regelmäßig zu Veranstaltungen und 
Fortbildungen ein

Veranstaltungen

2017 wurde mit den LMS-Mediengesprächen ein 
neues Format eingeführt. Ein Gespräch wurde u. a. mit 
dem Kriminologen Thomas-Gabriel Rüdiger zum Thema 
„Selbstdarsteller, Mobber – Straftäter? – Wer schützt 
Kinder und Jugendliche im digitalen Raum?“ geführt, 
ein weiteres mit dem Chefredakteur der Saarbrücker 
Zeitung Peter Stefan Herbst und der Informatikerin und 
Algorithmus-Forscherin Prof. Dr. Katharina Zweig zum 
Thema „Fake News – Manipulation durch Falschmeldun-
gen“.

Am Internationalen Tag der Pressefreiheit lud die LMS 
gemeinsam mit dem Saarländischen Journalistenver-
band und der Siebenpfeiffer-Stiftung zu einer Konferenz 
zum Thema „Demokratie und Medien: Pressefreiheit 
in unsicheren Zeiten“ für Journalisten ein. Referenten 
waren u. a. die Medienrechtlerin Dr. Eva Wagner, Lothar 
Keller (RTL), Ayca Tolun (WDR), Martin Schlak (GEO), 
und Andre Wolf (Mimikama).

Zum zweiten Mal fand 2017 der LMS-Medienabend 
statt. Der Chef des Bundeskanzleramtes Peter Altmai-
er und die Wissenschaftlerin Prof. Dr. Katharina Zweig 
führten mit dem Direktor und dem Medienratsvorsit-
zenden der LMS einen Dialog zum Wandel der Medien-

LMS-MEDIENSOMMER 2017

über 300 zufriedene Gäste 
13 Vorträge

21 Workshops 
zahlreiche 

Informationsstände
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Landesmedienanstalt Saarland

Nell-Breuning-Allee 6, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681 38988-0

www.LMSaar.de

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube:

#Doppeleinhorn
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